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I 

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EG) Nr. 688/2009 DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2009 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Gemü
se ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 31. Juli 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 30. Juli 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK 27,8 
XS 31,8 
ZZ 29,8 

0707 00 05 MK 23,0 
TR 100,7 
ZZ 61,9 

0709 90 70 TR 98,5 
ZZ 98,5 

0805 50 10 AR 69,6 
UY 54,4 
ZA 62,4 
ZZ 62,1 

0806 10 10 EG 151,9 
MA 152,5 
TR 129,4 
ZA 114,6 
ZZ 137,1 

0808 10 80 AR 119,0 
BR 73,0 
CL 91,0 
CN 81,7 
NZ 95,5 
US 105,4 
ZA 92,4 
ZZ 94,0 

0808 20 50 AR 114,1 
CL 56,4 
TR 153,3 
ZA 105,8 
ZZ 107,4 

0809 10 00 TR 148,9 
ZZ 148,9 

0809 20 95 CA 324,1 
TR 250,2 
US 307,8 
ZZ 294,0 

0809 30 TR 153,7 
ZZ 153,7 

0809 40 05 BA 39,5 
ZZ 39,5 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 689/2009 DER KOMMISSION 

vom 29. Juli 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 des Rates über restriktive Maßnahmen gegen die 
Demokratische Volksrepublik Korea 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 329/2007 des Rates ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 13 Buchstaben a und d, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 enthält die 
vom Sanktionsausschuss oder vom Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen festgelegten Güter mit doppeltem Ver
wendungszweck im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1334/2000 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung 
für die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Technolo
gien mit doppeltem Verwendungszweck ( 2 ), die für Nord
koreas Nuklearprogramme oder seine Programme für an
dere Massenvernichtungswaffen oder für ballistische Flug
körper verwendet werden könnten und auf die die Ver
bote des Artikels 2 Absätze 1 und 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 329/2007 Anwendung finden sollten. 

(2) Am 16. Juli 2009 legte der Sanktionsausschuss fest, dass 
diese Verbote für bestimmte Güter gelten sollten. Anhang 
I der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 ist deshalb entspre
chend zu ändern. 

(3) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 
umfasst ihr Anhang IV die vom Sanktionsausschuss 

oder vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen benann
ten Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren 
Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen eingefroren wer
den. 

(4) Der Sanktionsausschuss legte am 16. Juli 2009 fest, dass 
die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen bestimmter 
natürlicher und juristischer Personen, Organisationen 
und Einrichtungen einzufrieren sind. 

(5) Anhang IV ist deshalb entsprechend zu ändern. 

(6) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vor
gesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese Ver
ordnung sofort in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 
werden gemäß den Anhängen I und II dieser Verordnung ge
ändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. Juli 2009 

Für die Kommission 

Eneko LANDÁBURU 
Generaldirektor für Außenbeziehungen
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ANHANG I 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 wird wie folgt geändert: 

Die Liste I.1 Werkstoffe, Chemikalien, „Mikroorganismen“ und „Toxine“, Unterabschnitt I.1A Güter, wird um folgende 
Einträge ergänzt: 

„I.1A.058 — Grafit, der nicht unter I.0A.012 und I.1A.028 erfasst ist, und zwar: 

Grafit, der für die Verwendung in Funkenerosionsmaschinen entwickelt wurde 
oder dafür bestimmt ist 

I.1A.059 — ‚Faser- oder fadenförmige Materialien‘, die nicht unter I.1A.024 und I.1A.034 
erfasst sind, und zwar: 

‚Faser- oder fadenförmige Materialien‘ aus Para-Aramid (Kevlar ® oder Kevlar ® - 
ähnliche Materialien)“
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ANHANG II 

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Die Liste „Natürliche Personen“ wird um folgende Einträge ergänzt: 

a) Han Yu-ro. Funktion: Direktor der Ryongaksan General Trading Corporation. Sonstige Angaben: Beteiligt am 
Programm für ballistische Flugkörper der Demokratischen Volksrepublik Korea. 

b) Hwang Sok-hwa. Funktion: Direktor des General Bureau of Atomic Energy (Generalbüro für Atomenergie — 
GBAE). Sonstige Angaben: Als Leiter des Scientific Guidance Bureau (Büro für Wissenschaftliche Beratung) im 
GBAE am Nuklearprogramm der Demokratischen Volksrepublik Korea beteiligt; war Mitglied des Science Com
mittee (Wissenschaftsausschuss) des Joint Institute for Nuclear Research (Gemeinsames Kernforschungszentrum). 

c) Ri Hong-sop. Geburtsjahr: 1940. Funktion: Ehemaliger Director des Yongbyon Nuclear Research Centre (Kern
forschungszentrum Yongbyon). Sonstige Angaben: Beaufsichtigte drei für die Produktion von waffenfähigem Plu
tonium zentrale Anlagen (Brennstoffherstellungsanlage, Kernreaktor und Wiederaufbereitungsanlage). 

d) Ri Je-son (auch Ri Che-son). Geburtsjahr: 1938. Funktion: Direktor des GBAE, das federführend für das Nuklear
programm der Demokratischen Volksrepublik Korea verantwortlich ist. Sonstige Angaben: Unterstützt verschiedene 
Anstrengungen im Nuklearbereich, u. a. Verwaltung des Kernforschungszentrums Yongbyon durch dass GBAE und 
die Namchongang Trading Corporation. 

e) Yun Ho-jin (auch Yun Ho-chin). Geburtsdatum: 13.10.1944. Funktion: Direktor der Namchongang Trading Cor
poration. Sonstige Angaben: Beaufsichtigt die Einfuhr von Materialien, die für das Uran-Anreicherungsprogramm 
benötigt werden. 

2. Die Liste „Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen“ wird um folgende Einträge ergänzt: 

a) General Bureau of Atomic Energy (Generalbüro für Atomenergie — GBAE); (auch General Department of Atomic 
Energy — Allgemeine Abteilung für Atomenergie, GDAE). Adresse: Haeudong, Pyongchen District, Pjöngjang, 
Demokratische Volksrepublik Korea. Sonstige Angaben: Das GBAE ist für das Nuklearprogramm der Demokrati
schen Volksrepublik Korea verantwortlich, zu dem auch das Kernforschungszentrum Yongbyon und dessen For
schungsreaktor für die Plutoniumproduktion (5 MW bzw. 25 MWt) sowie dessen Brennstoffherstellungs- und 
Wiederaufbereitungsanlage gehören. Das GBAE hat sich mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 
zu Gesprächen und Diskussionen über Kernenergiefragen getroffen. Das GBAE ist als wichtigste Agentur der 
Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea für die Nuklearprogramme des Landes, einschließlich der 
operativen Leitung des Kernforschungszentrums Yongbyon, zuständig. 

b) Hongkong Electronics (auch Hongkong Electronics Kish Co.). Adresse: Sanaee St., Kish Island, Iran. Sonstige 
Angaben: a) Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der oder handelt im Namen der oder behauptet, für 
oder im Namen der Tanchon Commercial Bank und der KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) 
zu handeln; b) seit 2007 hat Hongkong Electronics im Namen der Tanchon Commercial Bank und der KOMID 
(beide im April 2009 vom VN-Sanktionsausschuss in die Liste aufgenommen) in Millionenhöhe (in USD) Gelder, 
die im Zusammenhang mit der Verbreitung von Kernwaffen stehen, transferiert. Hongkong Electronics hat im 
Namen der KOMID den Geldtransfer von Iran in die Demokratische Volksrepublik Korea ermöglicht. 

c) Korea Hyoksin Trading Corporation (auch Korea Hyoksin Export and Import Corporation). Adresse: Rakwon-dong, 
Pothonggang District, Pjöngjang, Demokratische Volksrepublik Korea. Sonstige Angaben: a) Sitz in Pjöngjang, 
Demokratische Volksrepublik Korea; b) ein Unternehmen der Demokratischen Volksrepublik Korea, das der Korea 
Ryonbong General Corporation (im April 2009 vom VN-Sanktionsausschuss in die Liste aufgenommen) unterstellt 
und an der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen beteiligt ist. 

d) Korean Tangun Trading Corporation. Sonstige Angaben: a) Sitz in Pjöngjang, Demokratische Volksrepublik Korea; 
b) ist der Second Academy of Natural Sciences (Zweite Akademie der Naturwissenschaften) der Demokratischen 
Volksrepublik Korea unterstellt und im Wesentlichen für die Beschaffung von Grundstoffen und Technologien 
verantwortlich, die die Demokratische Volksrepublik Korea für ihre Forschungs- und Entwicklungsprogramme im 
Verteidigungsbereich benötigt; hierzu zählen unter anderem Massenvernichtungswaffen und Trägersysteme und 
deren Beschaffung, einschließlich Materialien, die nach den einschlägigen multilateralen Kontrollregelungen der 
Kontrolle unterliegen oder verboten sind. 

e) Namchongang Trading Corporation (auch a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) 
Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Sonstige Angaben: a) Sitz in Pjöngjang, 
Demokratische Volksrepublik Korea; b) Namchongang ist eine Handelsgesellschaft der Demokratischen Volksrepu
blik Korea, die dem GBAE untersteht. Namchongang war an der Beschaffung von Vakuumpumpen japanischen 
Ursprungs, die in einer kerntechnischen Anlage der Demokratischen Volksrepublik Korea entdeckt wurden, sowie 
an der Beschaffung von Nukleartechnologie in Verbindung mit einem deutschen Staatsangehörigen beteiligt. Sie war 
ferner am Erwerb von Aluminiumröhren und anderer Ausrüstung beteiligt, die sich besonders für ein Uran- 
Anreicherungsprogramm aus den späten 1990er Jahren eignete. Ihr Repräsentant ist ein früherer Diplomat, der 
als Vertreter der Demokratischen Volksrepublik Korea bei der Inspektion der kerntechnischen Anlagen von Yong
byon durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) 2007 tätig war. Angesichts der Proliferations
aktivitäten der Demokratischen Volksrepublik Korea in der Vergangenheit sind die Proliferationsaktivitäten von 
Namchongang äußerst besorgniserregend.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 690/2009 DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung 

(EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und 
zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, 
zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Ver
ordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 
2004/36/EG ( 1 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
schreibt vor, dass Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen 
den Umweltschutzanforderungen des Anhangs 16 des 
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt (im 
Folgenden „Abkommen von Chicago“ genannt) in der 
Ausgabe vom 24. November 2005 für Band I und 
Band II, mit Ausnahme seiner Anlagen, entsprechen müs
sen. 

(2) Anhang 16 des Abkommens von Chicago wurde nach 
dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 durch die 
am 7. März 2008 vorgenommene Änderung 9 von Band 
I und Änderung 6 von Band II, die beide seit dem 
20. November 2008 gelten, geändert. 

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen fu
ßen auf der gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b und 

Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
abgegebenen Stellungnahme der Europäischen Agentur 
für Flugsicherheit (im Folgenden „Agentur“ genannt). 
Die Agentur empfahl, die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
zu ändern, um die Änderungen des Abkommens von 
Chicago widerzuspiegeln. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ste
hen im Einklang mit der Stellungnahme des gemäß 
Artikel 65 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 eingesetz
ten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 erhält 
folgende Fassung: 

„(1) Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen müssen den Um
weltschutzanforderungen der Änderung 9 von Band I und 
Änderung 6 von Band II des Anhangs 16 des Abkommens 
von Chicago in der am 20. November 2008 geltenden Fas
sung, mit Ausnahme der Anlagen zu Anhang 16, entspre
chen.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 30. Juli 2009 

Für die Kommission 

Antonio TAJANI 
Vizepräsident
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VERORDNUNG (EG) Nr. 691/2009 DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2009 

über ab dem 16. Oktober 2009 zu zahlende Vorschüsse im Rahmen der Milchprämie und 
Ergänzungszahlung, der Flächenzahlungen für landwirtschaftliche Kulturpflanzen, der 
Direktzahlungen für Maßnahmen der Programme für die POSEI-Regionen und die Ägäischen 
Inseln, der Betriebsprämienregelung, der kulturspezifischen Zahlung für Reis, der Prämie für 
Eiweißpflanzen, der Prämien für Schaf- und Ziegenfleisch, der Zahlungen für Rindfleisch und der 

Regelung für die einheitliche Flächenzahlung 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 
19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten 
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005, 
(EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 29 Absatz 4 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 erfolgen die Zahlungen im Rahmen der in de
ren Anhang I aufgeführten Stützungsregelungen zwi
schen dem 1. Dezember und dem 30. Juni des jeweils 
folgenden Kalenderjahres. Gemäß Artikel 29 Absatz 4 
Buchstabe a der genannten Verordnung kann die Kom
mission jedoch Vorschüsse vorsehen. 

(2) Im Jahr 2009 sind die Inhaber landwirtschaftlicher Be
triebe aufgrund niedriger Agrarpreise und hoher Betriebs
mittelkosten derzeit mit erheblichen finanziellen Proble
men und Liquiditätsengpässen konfrontiert. Zur Verbes
serung der Situation sollte es ermöglicht werden, den 
Betriebsinhabern Vorschüsse in Höhe von bis zu 70 % 
der Zahlungen im Rahmen bestimmter Stützungsregelun
gen zu gewähren, sofern die notwendige Prüfung der 
Beihilfevoraussetzungen gemäß Artikel 29 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 vor einer solchen Vor
schusszahlung durchgeführt werden kann. Dabei handelt 
es sich um folgende Stützungsregelungen: die Milchprä
mie und Ergänzungszahlung sowie die Flächenzahlungen 
für landwirtschaftliche Kulturpflanzen gemäß Titel IV Ka
pitel 7 und 10 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates ( 2 ), die Direktzahlungen für Maßnahmen der Pro
gramme für die POSEI-Regionen gemäß Titel III der Ver
ordnung (EG) Nr. 247/2006 des Rates ( 3 ) und die Direkt
zahlungen für Maßnahmen der Programme für die Ägäi
schen Inseln gemäß Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 
1405/2006 des Rates ( 4 ), die Betriebsprämienregelung, 
die kulturspezifische Zahlung für Reis, die Prämie für 

Eiweißpflanzen, die Prämien für Schaf- und Ziegenfleisch, 
die Zahlungen für Rindfleisch und die Regelung für die 
einheitliche Flächenzahlung gemäß Titel III, Titel IV Ka
pitel 1 Abschnitte 1, 3, 10 und 11 bzw. Titel V Kapitel 2 
der Verordnung (EG) Nr. 73/2009. 

(3) Damit die Zahlungen zulasten des Haushaltsjahres 2010 
verbucht werden, sollten sie ab dem 16. Oktober 2009 
geleistet werden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung ist jedoch die notwendige Prüfung der 
Beihilfevoraussetzungen gemäß Artikel 29 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 vor der Zahlung der Vor
schüsse vorzunehmen. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für Direktzahlungen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Mitgliedstaaten können ab dem 16. Oktober 2009 den 
landwirtschaftlichen Betriebsinhabern für im Jahr 2009 einge
reichte Anträge, sofern die Prüfung der Beihilfevoraussetzungen 
gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 abge
schlossen wurde, Vorschüsse in Höhe von bis zu 70 % der 
Zahlungen im Rahmen folgender Stützungsregelungen gewäh
ren: 

a) der Milchprämie und Ergänzungszahlung sowie der Flächen
zahlungen für landwirtschaftliche Kulturpflanzen gemäß Titel 
IV Kapitel 7 und 10 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003; 

b) der Direktzahlungen für Maßnahmen der Programme für die 
POSEI-Regionen gemäß Titel III der Verordnung (EG) Nr. 
247/2006; 

c) der Direktzahlungen für Maßnahmen der Programme für die 
Ägäischen Inseln gemäß Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 
1405/2006 und 

d) der Betriebsprämienregelung, der kulturspezifischen Zahlung 
für Reis, der Prämie für Eiweißpflanzen, der Prämien für 
Schaf- und Ziegenfleisch, der Zahlungen für Rindfleisch 
und der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung gemäß 
Titel III, Titel IV Kapitel 1 Abschnitte 1, 3, 10 und 11 bzw. 
Titel V Kapitel 2 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009.
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 30. Juli 2009 

Für die Kommission 

Mariann FISCHER BOEL 
Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 692/2009 DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2009 

zur Einleitung einer Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 1001/2008 des Rates zur Einführung 
eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter Rohrstücke aus Eisen oder Stahl 
mit Ursprung unter anderem in Malaysia (Überprüfung für einen neuen Ausführer), zur 
Außerkraftsetzung des Zolls auf die Einfuhren der Ware von einem Ausführer in diesem Land 

und zur zollamtlichen Erfassung dieser Einfuhren 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern ( 1 ) („Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 11 
Absatz 4, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

A. ÜBERPRÜFUNGSANTRAG 

(1) Die Kommission erhielt einen Antrag auf Einleitung einer 
Überprüfung für einen neuen Ausführer gemäß 
Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung. Der Antrag 
wurde von Pantech Steel Industries SDN. BHD. („Antrag
steller“), einem ausführenden Hersteller in Malaysia („be
troffenes Land“) eingereicht. 

B. WARE 

(2) Bei der von der Überprüfung betroffenen Ware handelt 
es sich um Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und 
Rohrverbindungsstücke (mit Ausnahme von gegossenen 
Rohrstücken, Flanschen und Rohrstücken mit Gewinde) 
aus Eisen oder Stahl (ausgenommen aus nichtrostendem 
Stahl) mit einem größten äußeren Durchmesser von 
609,6 mm oder weniger, zum Stumpfschweißen und zu 
anderen Zwecken, mit Ursprung in Malaysia („betroffene 
Ware“), die derzeit unter den KN-Codes ex 7307 93 11, 
ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 und ex 7307 99 90 ein
gereiht werden. 

C. GELTENDE MASSNAHMEN 

(3) Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um 
einen mit der Verordnung (EG) Nr. 1001/2008 des Ra
tes ( 2 ) eingeführten endgültigen Antidumpingzoll von 
75 %, der für die in die Gemeinschaft eingeführte betrof
fene Ware mit Ursprung in Malaysia gilt, darunter auch 
für die betroffene Ware, die der Antragsteller herstellt; 
davon ausgenommen sind die Einfuhren eines ausdrück
lich genannten Unternehmens, für das ein unternehmens
spezifischer Zoll gilt. 

D. GRÜNDE FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG 

(4) Der Antragsteller macht geltend, dass er die betroffene 
Ware in dem Untersuchungszeitraum, auf den sich die 

Antidumpingmaßnahmen stützten, d. h. im Zeitraum 
vom 1. April 2000 bis zum 31. März 2001 („ursprüng
licher Untersuchungszeitraum“) nicht in die Gemeinschaft 
ausgeführt habe und dass er mit keinem der ausführen
den Hersteller der betroffenen Ware, für die die vor
genannten Antidumpingmaßnahmen gelten, verbunden 
sei. 

(5) Außerdem sei er unwiderrufliche vertragliche Verpflich
tungen zur baldigen Ausfuhr der betroffenen Ware in die 
Gemeinschaft eingegangen. 

E. VERFAHREN 

(6) Die bekanntermaßen betroffenen Gemeinschaftshersteller 
wurden über den Antrag unterrichtet und erhielten Ge
legenheit zur Stellungnahme. Es gingen jedoch keine Stel
lungnahmen ein. 

(7) Nach Prüfung der verfügbaren Beweise kommt die Kom
mission zu dem Schluss, dass diese für die Einleitung 
einer Überprüfung für einen neuen Ausführer gemäß 
Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung ausreichen, 
mit der für den Antragsteller eine individuelle Dumping
spanne sowie — bei Vorliegen von Dumping — der Zoll 
ermittelt wird, der für seine Ausfuhren der betroffenen 
Ware in die Gemeinschaft gelten sollte. 

(8) Sollte die Untersuchung ergeben, dass der Antragsteller 
die Voraussetzungen für die Festsetzung eines unterneh
mensspezifischen Zolls erfüllt, so könnte es sich als not
wendig erweisen, den bislang geltenden Zoll für Einfuh
ren der betroffenen Ware von nicht in Artikel 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1001/2008 einzeln aufgeführten 
Unternehmen in die Gemeinschaft zu ändern. 

a) Fragebogen 

Die Kommission wird dem Antragsteller einen Fragebo
gen übermitteln, um die für ihre Untersuchung als not
wendig erachteten Informationen einzuholen. 

b) Einholung von Informationen und Anhörungen 

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren 
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise schrift
lich darzulegen. 

Darüber hinaus kann die Kommission interessierte Par
teien anhören, sofern die Parteien dies schriftlich bean
tragen und nachweisen, dass besondere Gründe für ihre 
Anhörung sprechen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der 
meisten in der Grundverordnung verankerten Verfahrens
rechte voraussetzt, dass sich die betreffende Partei inner
halb der in der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Frist meldet. 

F. AUSSERKRAFTSETZUNG DES GELTENDEN ZOLLS 
UND ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG DER EINFUHREN 

(9) Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung sollte 
der geltende Antidumpingzoll für die Einfuhren der be
troffenen Ware, die vom Antragsteller hergestellt und zur 
Ausfuhr in die Gemeinschaft verkauft wird, außer Kraft 
gesetzt werden. Gleichzeitig ist gemäß Artikel 14 Absatz 
5 der Grundverordnung eine zollamtliche Erfassung die
ser Einfuhren vorzusehen, um zu gewährleisten, dass An
tidumpingzölle rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Ein
leitung dieser Überprüfung erhoben werden können, 
wenn bei diesem Antragsteller im Rahmen der Überprü
fung Dumping festgestellt wird. Die Höhe der möglichen 
künftigen Zollschuld des Antragstellers kann in diesem 
Verfahrensstadium nicht geschätzt werden. 

G. FRISTEN 

(10) Im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung sollten 
Fristen festgesetzt werden, innerhalb deren 

a) interessierte Parteien sich bei der Kommission selbst 
melden, ihren Standpunkt schriftlich darlegen und die 
Antworten auf den unter Erwägungsgrund 8 Buch
stabe a genannten Fragebogen sowie alle sonstigen 
in dieser Untersuchung zu berücksichtigenden Infor
mationen übermitteln können; 

b) interessierte Parteien einen schriftlichen Antrag auf 
Anhörung durch die Kommission stellen können. 

H. MANGELNDE BEREITSCHAFT ZUR MITARBEIT 

(11) Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den 
erforderlichen Informationen oder erteilt sie nicht frist
gerecht oder behindert die Untersuchung erheblich, kön
nen gemäß Artikel 18 der Grundverordnung positive 
oder negative Feststellungen auf der Grundlage der ver
fügbaren Informationen getroffen werden. 

(12) Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre 
oder irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden 
diese Informationen nicht berücksichtigt; stattdessen kön
nen gemäß Artikel 18 der Grundverordnung die verfüg
baren Informationen zugrunde gelegt werden. Arbeitet 
eine interessierte Partei nicht oder nur zum Teil mit 
und stützen sich die Feststellungen daher gemäß 

Artikel 18 der Grundverordnung auf die verfügbaren In
formationen, so kann dies zu einem Ergebnis führen, das 
für diese Partei weniger günstig ist, als wenn sie mitgear
beitet hätte. 

I. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

(13) Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personen
bezogenen Daten werden gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet. 

J. ANHÖRUNGSBEAUFTRAGTER 

(14) Wenn interessierte Parteien Schwierigkeiten bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte auf Interessenverteidigung 
haben, können sie sich an den Anhörungsbeauftragten 
der Generaldirektion Handel wenden. Er fungiert als 
Schnittstelle zwischen den interessierten Parteien und 
den Kommissionsdienststellen und bietet, falls erforder
lich, die Vermittlung in verfahrenstechnischen Fragen an, 
die den Schutz ihrer Interessen in dieser Untersuchung 
berühren, insbesondere im Zusammenhang mit der Ak
teneinsicht, der Vertraulichkeit, der Verlängerung von 
Fristen und der Behandlung schriftlicher und/oder münd
licher Stellungnahmen. Weitere Informationen einschließ
lich der Kontaktdaten enthalten die Internet-Seiten des 
Anhörungsbeauftragten der Generaldirektion Handel 
(http://ec.europa.eu/trade) — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Es wird eine Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 1001/2008 
gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 
eingeleitet, um festzustellen, ob und in welchem Umfang die 
Einfuhren von Rohrformstücken, Rohrverschlussstücken und 
Rohrverbindungsstücken (mit Ausnahme von gegossenen Rohr
stücken, Flanschen und Rohrstücken mit Gewinde) aus Eisen 
oder Stahl (ausgenommen aus nichtrostendem Stahl) mit einem 
größten äußeren Durchmesser von 609,6 mm oder weniger, 
zum Stumpfschweißen und zu anderen Zwecken, mit Ursprung 
in Malaysia, die derzeit unter den KN-Codes ex 7307 93 11, 
ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 und ex 7307 99 90 eingereiht 
werden und die von Pantech Steel Industries SDN. BHD. her
gestellt und zur Ausfuhr in die Gemeinschaft verkauft werden 
(TARIC-Zusatzcode A961), dem mit der Verordnung (EG) Nr. 
1001/2008 eingeführten Antidumpingzoll unterliegen sollten. 

Artikel 2 

Für die in Artikel 1 genannten Einfuhren wird der mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1001/2008 eingeführte Antidumpingzoll 
außer Kraft gesetzt.
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Artikel 3 

Die Zollbehörden werden gemäß Artikel 14 Absatz 5 der Ver
ordnung (EG) Nr. 384/96 angewiesen, geeignete Schritte zu 
unternehmen, um die in Artikel 1 genannten Einfuhren in die 
Gemeinschaft zollamtlich zu erfassen. Die zollamtliche Erfas
sung endet neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 

Artikel 4 

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen sich interes
sierte Parteien innerhalb von 40 Tagen nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung bei der Kommission melden, ihren Standpunkt 
schriftlich darlegen und ihre Antworten auf den unter Erwä
gungsgrund 8 Buchstabe a genannten Fragebogen und sonstige 
Informationen übermitteln, wenn diese Angaben bei der Unter
suchung berücksichtigt werden sollen. Innerhalb derselben Frist 
von 40 Tagen können interessierte Parteien auch schriftlich 
einen Antrag auf Anhörung durch die Kommission stellen. 

(2) Alle Stellungnahmen und Anträge interessierter Parteien 
sind schriftlich einzureichen (jedoch nicht in elektronischer 
Form, es sei denn, dies wäre ausdrücklich zugelassen); sie müs
sen den Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefon- 
und die Faxnummer der interessierten Partei enthalten. Alle 
schriftlichen Stellungnahmen, einschließlich der in dieser Ver

ordnung angeforderten Informationen, der beantwortete Fra
gebogen und alle Schreiben, die von interessierten Parteien auf 
vertraulicher Basis übermittelt werden, müssen den Vermerk 
„Zur eingeschränkten Verwendung“ ( 1 ) tragen und gemäß 
Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 zusam
men mit einer nicht vertraulichen Fassung übermittelt werden, 
die den Vermerk „Zur Einsichtnahme durch interessierte Partei
en“ trägt. 

Alle sachdienlichen Informationen und/oder Anträge auf Anhö
rung sind der folgenden Dienststelle zu übermitteln: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Handel 
Direktion H 
Büro: N105 4/92 
1049 Brüssel 
BELGIEN 
Fax: +32 2295 65 05 

Artikel 5 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 30. Juli 2009 

Für die Kommission 

Catherine ASHTON 
Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 693/2009 DER KOMMISSION 

vom 27. Juli 2009 

über ein Fangverbot für Seeteufel im Gebiet VI, in den EG-Gewässern von Gebiet Vb und in den 
internationalen Gewässern der Gebiete XII und XIV durch Schiffe unter der Flagge Deutschlands 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nut
zung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fi
schereipolitik ( 1 ), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom 
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für 
die gemeinsame Fischereipolitik ( 2 ), insbesondere auf 
Artikel 21 Absatz 3 , 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 des Rates vom 
16. Januar 2009 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten 
und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fisch
bestände und Bestandsgruppen in den Gemeinschafts
gewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern 
mit Fangbeschränkungen (2009) ( 3 ) sind die Quoten für 
das Jahr 2009 vorgegeben. 

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben 
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des 
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2009 zugeteilte 
Quote erreicht. 

(3) Daher müssen die Befischung dieses Bestands, die Auf
bewahrung an Bord sowie das Umladen und Anlanden 
von Fängen aus diesem Bestand verboten werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2009 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang 
festgesetzten Zeitpunkt als erschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten 
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten 
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert 
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Die Aufbewahrung an Bord sowie das Umladen und Anlanden 
von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen 
nach diesem Zeitpunkt getätigt werden, sind verboten. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 27. Juli 2009 

Für die Kommission 

Fokion FOTIADIS 
Generaldirektor für Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei
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ANHANG 

Nr. 6/T&Q 

Mitgliedstaat Deutschland 

Bestand ANF/561214 

Art Seeteufel (Lophiidae) 

Gebiet VI; Vb (EG-Gewässer); XII und XIV (internationale Gewäs
ser) 

Datum 1. Juli 2009
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VERORDNUNG (EG) Nr. 694/2009 DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2009 

über die Zuteilung von Einfuhrrechten für die für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni 
2010 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 748/2008 für gefrorenes Rindersaumfleisch 

eröffneten Zollkontingents eingereichten Anträge 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), ins
besondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 748/2008 der Kommission 
vom 30. Juli 2008 zur Eröffnung und Verwaltung eines 
Einfuhrzollkontingents für gefrorenes Rindersaumfleisch 

des KN-Codes 0206 29 91 ( 3 ) ist ein Zollkontingent für 
die Einfuhr von Rindfleischerzeugnissen eröffnet worden. 

(2) Die Mengen, auf die sich die für den Zeitraum vom 1. 
Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010 gestellten Anträge auf 
Einfuhrrechte beziehen, sind höher als die verfügbaren 
Mengen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Umfang 
die Einfuhrrechte gewährt werden können, indem der auf 
die beantragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffi
zient festgesetzt wird — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Auf die Anträge auf Einfuhrrechte für das Kontingent mit der 
laufenden Nummer 09.4020, die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 748/2008 für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis zum 
30. Juni 2010 gestellt wurden, wird der Zuteilungskoeffizient 
9,164852 % angewandt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 31. Juli 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 30. Juli 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung

DE L 199/14 Amtsblatt der Europäischen Union 31.7.2009 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13. ( 3 ) ABl. L 202 vom 31.7.2008, S. 28.



RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2009/88/EG DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2009 

zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme 
des Wirkstoffs Thiacloprid in Anhang I 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen 
von Biozid-Produkten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Vereinigte Königreich (VK) erhielt am 20. Februar 
2006 einen Antrag von Lanxess Deutschland GmbH ge
mäß Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 98/8/EG auf 
Aufnahme des Wirkstoffs Thiacloprid in Anhang I oder 
IA der genannten Richtlinie zur Verwendung in der Pro
duktart 8, Holzschutzmittel, gemäß der Definition in An
hang V der Richtlinie 98/8/EG. Thiacloprid war zu dem 
Zeitpunkt gemäß Artikel 34 Absatz 1 der Richtlinie 
98/8/EG nicht als Wirkstoff eines Biozid-Produkts in Ver
kehr. 

(2) Nach einer Bewertung übermittelte das VK der Kommis
sion am 3. Juli 2007 einen Bericht der zuständigen Be
hörde und eine Empfehlung. 

(3) Der Bericht der zuständigen Behörde wurde von den 
Mitgliedstaaten und der Kommission am 28. Mai 2008 
im Ständigen Ausschuss für Biozid-Produkte geprüft, und 
das Ergebnis der Überprüfung wurde in einem Bewer
tungsbericht festgehalten. 

(4) Auf der Grundlage der Bewertungen kann davon aus
gegangen werden, dass als Holzschutzmittel verwendete 
Biozid-Produkte, die Thiacloprid enthalten, die Anforde
rungen gemäß Artikel 5 der Richtlinie 98/8/EG erfüllen. 
Daher sollte Thiacloprid in Anhang I aufgenommen wer
den. 

(5) Es wurden allerdings unannehmbare Risiken bei der In- 
situ-Behandlung von Holzstrukturen in der Nähe von 
Wasser festgestellt, bei der ein direkter Übergang in aqua
tische Systeme nicht verhindert werden kann. Daher soll
ten diese Anwendungen nur zugelassen werden, wenn 
anhand vorgelegter Daten nachgewiesen wurde, dass die 
Produkte ohne unannehmbare Risiken für die Umwelt 
verwendet werden können. 

(6) Auf Gemeinschaftsebene wurden nicht alle möglichen 
Verwendungszwecke bewertet. Deshalb sollten die Mit
gliedstaaten für die Umweltbereiche und Populationen, 
die bei der Risikobewertung auf Gemeinschaftsebene 
nicht in repräsentativer Weise berücksichtigt wurden, 
bei Erteilung der Zulassungen für diese Produkte dafür 
sorgen, dass geeignete Maßnahmen getroffen bzw. spe
zielle Auflagen vorgesehen werden, um die festgestellten 
Risiken auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. 

(7) Aufgrund der Ergebnisse des Bewertungsberichts emp
fiehlt es sich vorzuschreiben, dass für Thiacloprid enthal
tende Produkte, die als Holzschutzmittel angewandt wer
den, auf der Produktzulassungsebene Maßnahmen zur 
Risikominderung getroffen werden, um sicherzustellen, 
dass die Risiken auf ein vertretbares Maß gemäß 
Artikel 5 und Anhang VI der Richtlinie 98/8/EG verrin
gert werden. Es sollten insbesondere geeignete Maßnah
men zum Schutz von Böden und Gewässern getroffen 
werden, da bei der Bewertung unannehmbare Risiken 
für diese Bereiche festgestellt wurden. Für industrielle 
und/oder gewerbliche Zwecke verwendete Produkte soll
ten mit geeigneter Schutzausrüstung aufgebracht werden, 
wenn die für die industriellen und/oder gewerblichen 
Verwender festgestellten Risiken nicht auf andere Weise 
gesenkt werden können.
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(8) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine 
angemessene Frist einzuräumen, damit die Mitgliedstaa
ten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten in Kraft setzen können, um dieser Richtlinie nach
zukommen. 

(9) Die Richtlinie 98/8/EG sollte daher entsprechend geän
dert werden. 

(10) Der Ständige Ausschuss für Biozid-Produkte wurde am 
30. Mai 2008 konsultiert und gab eine befürwortende 
Stellungnahme zum Entwurf der Richtlinie der Kommis
sion zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG zwecks Auf
nahme des Wirkstoffs Thiacloprid in Anhang I ab. Am 
11. Juni 2008 übermittelte die Kommission den genann
ten Entwurf zur Kontrolle an das Europäische Parlament 
und den Rat. Das Europäische Parlament erhob innerhalb 
der gesetzten Frist keine Einwände gegen den Maßnah
menentwurf. Der Rat sprach sich gegen die Verabschie
dung durch die Kommission aus und erklärte, die vor
geschlagenen Maßnahmen gingen über die in der Richt
linie 98/8/EG vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hi
naus. Folglich verabschiedete die Kommission den Maß
nahmenentwurf nicht und legte dem Ständigen Aus
schuss für Biozid-Produkte einen geänderten Entwurf 
der betreffenden Richtlinie vor. Der Ständige Ausschuss 
wurde am 20. Februar 2009 zu dem genannten Entwurf 
konsultiert. 

(11) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Biozid-Produkte — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Richtlinie 98/8/EG wird entsprechend dem An
hang der vorliegenden Richtlinie geändert. 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die erfor
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt
linie binnen sechs Monaten nach ihrem Inkrafttreten nach
zukommen. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den 
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 30. Juli 2009 

Für die Kommission 

Stavros DIMAS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Der Tabelle in Anhang I der Richtlinie 98/8/EG wird der folgende Eintrag „Nr. 18“ angefügt: 

Nr. Gebräuchliche 
Bezeichnung 

IUPAC-Bezeichnung 
Kennnummern 

Mindestreinheit 
des Wirkstoffs 
im Biozid-Pro

dukt in der 
Form, in der es 
in Verkehr ge

bracht wird 

Zeitpunkt der Auf
nahme 

Frist für die Erfüllung von 
Artikel 16 Absatz 3 

(ausgenommen Produkte mit 
mehr als einem Wirkstoff; 
bei diesen Produkten muss 
Artikel 16 Absatz 3 bis zu 

dem in der letzten Entschei
dung über die Aufnahme 

seiner Wirkstoffe festgesetz
ten Zeitpunkt erfüllt werden) 

Aufnahme befristet bis Produktart Sonderbestimmungen (*) 

„18 Thiacloprid (Z)-3-(6-Chlor-3- 
pyridylmethyl)- 
1,3-thiazolidin-2- 
ylidencyanamid 

EG-Nr.: entfällt 

CAS-Nr.: 111988- 
49-9 

975 g/kg 1. Januar 2010 Entfällt 31. Dezember 
2019 

8 Bei der Prüfung eines Antrags auf Zulassung eines Produkts 
gemäß Artikel 5 und Anhang VI bewerten die Mitgliedstaaten 
erforderlichenfalls für ein bestimmtes Produkt die Populationen, 
die dem Produkt ausgesetzt sein könnten und die Verwen
dungs-/Expositionsszenarien, die bei der Risikobewertung auf 
Gemeinschaftsebene nicht repräsentativ berücksichtigt wurden. 

Bei der Erteilung von Produktzulassungen bewerten die Mitglied
staaten die Risiken und stellen danach sicher, dass geeignete 
Maßnahmen zur Minderung der festgestellten Risiken getroffen 
oder besondere Bedingungen auferlegt werden. 

Es dürfen nur Produkte zugelassen werden, für die im Antrag 
nachgewiesen wird, dass die Risiken auf ein vertretbares Maß 
vermindert werden können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zulassungen an fol
gende Bedingungen geknüpft sind: 

1. Aufgrund der Feststellungen während der Risikobewertung 
sollten für industrielle und/oder gewerbliche Zwecke zugelas
sene Produkte mit angemessener persönlicher Schutzausrüs
tung aufgebracht werden, sofern in dem Antrag auf Produkt
zulassung nicht nachgewiesen werden kann, dass das Risiko 
für industrielle und/oder gewerbliche Anwender durch andere 
Mittel auf ein annehmbares Niveau begrenzt werden kann. 

2. Angesichts der festgestellten Risiken für den Boden und für 
aquatische Systeme sollten geeignete Risikobegrenzungsmaß
nahmen getroffen werden, um diese Bereiche zu schützen. 
Insbesondere wird auf Etiketten und/oder Sicherheitsdaten
blättern von Produkten, die für die industrielle Anwendung 
zugelassen sind, angegeben, dass frisch behandeltes Holz 
nach der Behandlung geschützt und/oder auf undurchlässi
gem, harten Untergrund gelagert werden muss, um direktes 
Austreten in den Boden oder in Wasser zu verhindern, und 
dass gegebenenfalls austretendes Produkt zwecks Wiederver
wendung oder Beseitigung aufgefangen werden muss.
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Nr. Gebräuchliche 
Bezeichnung 

IUPAC-Bezeichnung 
Kennnummern 

Mindestreinheit 
des Wirkstoffs 
im Biozid-Pro

dukt in der 
Form, in der es 
in Verkehr ge

bracht wird 

Zeitpunkt der Auf
nahme 

Frist für die Erfüllung von 
Artikel 16 Absatz 3 

(ausgenommen Produkte mit 
mehr als einem Wirkstoff; 
bei diesen Produkten muss 
Artikel 16 Absatz 3 bis zu 

dem in der letzten Entschei
dung über die Aufnahme 

seiner Wirkstoffe festgesetz
ten Zeitpunkt erfüllt werden) 

Aufnahme befristet bis Produktart Sonderbestimmungen (*) 

3. Die Produkte dürfen für die In-situ-Behandlung von Holz
strukturen in der Nähe von Wasser, bei der ein direkter 
Übergang in aquatische Systeme nicht verhindert werden 
kann, und für Holz, das mit Oberflächengewässern in Kon
takt kommt, nur dann zugelassen werden, wenn anhand 
vorgelegter Daten nachgewiesen wurde, dass das Produkt 
den Anforderungen von Artikel 5 und von Anhang VI — 
gegebenenfalls unter Anwendung geeigneter Risikobegren
zungsmaßnahmen — entspricht.“ 

(*) Für die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze von Anhang VI sind Inhalt und Schlussfolgerungen der Bewertungsberichte auf der folgenden Website der Kommission zu finden: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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RICHTLINIE 89/2009/EG DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2009 

zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme 
des Wirkstoffs Stickstoff in Anhang I 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen 
von Biozid-Produkten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2 
Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommis
sion vom 4. Dezember 2007 über die zweite Phase des 
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 
Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Par
laments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Biozid-Produkten ( 2 ) wurde die Liste der Wirkstoffe fest
gelegt, die im Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in 
Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG bewertet 
werden sollen. Diese Liste enthält Stickstoff. 

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 wurde 
Stickstoff in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 2 
der Richtlinie 98/8/EG zur Verwendung in der in Anhang 
V der Richtlinie 98/8/EG definierten Produktart 18, In
sektizide, bewertet. 

(3) Irland wurde zum Bericht erstattenden Mitgliedstaat be
stimmt und hat der Kommission am 13. November 2007 
gemäß Artikel 14 Absätze 4 und 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1451/2007 den Bericht der zuständigen Behörde und 
eine Empfehlung übermittelt. 

(4) Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben den Be
richt der zuständigen Behörde geprüft. Das Ergebnis die
ser Überprüfung wurde gemäß Artikel 15 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 am 28. November 
2008 im Ständigen Ausschuss für Biozid-Produkte in 
einem Bewertungsbericht festgehalten. 

(5) Die Prüfungen haben ergeben, dass als Insektizide ver
wendete Biozid-Produkte, die Stickstoff enthalten, die An
forderungen gemäß Artikel 5 der Richtlinie 98/8/EG er
füllen. Daher sollte Stickstoff in Anhang I der Richtlinie 
98/8/EG aufgenommen werden, damit die Zulassung von 

Biozid-Produkten, die als Insektizide verwendet werden 
und Stickstoff enthalten, in allen Mitgliedstaaten in Über
einstimmung mit Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 
98/8/EG erteilt, geändert oder aufgehoben werden kann. 

(6) Auf Gemeinschaftsebene wurden nicht alle möglichen 
Verwendungszwecke bewertet. Deshalb sollten die Mit
gliedstaaten für die Umweltbereiche und Populationen, 
die bei der Risikobewertung auf Gemeinschaftsebene 
nicht in repräsentativer Weise berücksichtigt wurden, 
bei Erteilung der Zulassungen für diese Produkte dafür 
sorgen, dass geeignete Maßnahmen getroffen bzw. spe
zielle Auflagen vorgesehen werden, um die festgestellten 
Risiken auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. 

(7) Aufgrund der Ergebnisse des Bewertungsberichts emp
fiehlt es sich vorzuschreiben, dass für Stickstoff enthal
tende Produkte, die als Insektizide angewandt werden, auf 
der Produktzulassungsebene spezielle Maßnahmen zur 
Risikominderung getroffen werden. Insbesondere sollten 
Produkte nur an entsprechend geschulte Fachkräfte mit 
sicheren Arbeitsmethoden und -systemen verkauft und 
nur von diesen verwendet werden, um das Risiko mög
lichst gering zu halten. 

(8) Es ist wichtig, dass die Bestimmungen dieser Richtlinie 
gleichzeitig in allen Mitgliedstaaten angewandt werden, 
damit die Gleichbehandlung aller in Verkehr befindlichen 
Biozid-Produkte, die den Wirkstoff Stickstoff enthalten, 
gewährleistet und das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Marktes für Biozid-Produkte erleichtert wird. 

(9) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine 
angemessene Frist einzuräumen, damit die Mitgliedstaa
ten und die Betroffenen sich auf die Erfüllung der neuen 
Anforderungen vorbereiten können und damit sicher
gestellt ist, dass die Antragsteller, die Unterlagen einge
reicht haben, die volle zehnjährige Datenschutzfrist nut
zen können, die gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffer ii der Richtlinie 98/8/EG ab dem Zeitpunkt der 
Aufnahme zu laufen beginnt. 

(10) Nach der Aufnahme ist den Mitgliedstaaten eine ange
messene Frist für die Umsetzung von Artikel 16 
Absatz 3 der Richtlinie 98/8/EG und insbesondere für 
die Erteilung, Änderung oder Aufhebung der Zulassungen 
von Stickstoff enthaltenden Biozid-Produkten der 
Produktart 18 einzuräumen, um sicherzustellen, dass 
diese die Bestimmungen der Richtlinie 98/8/EG erfüllen. 

(11) Die Richtlinie 98/8/EG ist daher entsprechend zu ändern.
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(12) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Biozid-Produkte — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Richtlinie 98/8/EG wird entsprechend dem An
hang der vorliegenden Richtlinie geändert. 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätes
tens bis 31. August 2010 die erforderlichen Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1. September 2011 
an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den 
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 

Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 
regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 30. Juli 2009 

Für die Kommission 

Stavros DIMAS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Der Tabelle in Anhang I der Richtlinie 98/8/EG wird der folgende Eintrag „Nr. 27“ angefügt: 

Nr. Gebräuchliche 
Bezeichnung 

IUPAC-Bezeichnung 
Kennnummern 

Mindestreinheit des 
Wirkstoffs im Biozid- 

Produkt in der Form, in 
der es in Verkehr 

gebracht wird 

Zeitpunkt der Aufnahme 

Frist für die Erfüllung von 
Artikel 16 Absatz 3 

(ausgenommen Produkte mit 
mehr als einem Wirkstoff; bei 

diesen Produkten muss 
Artikel 16 Absatz 3 bis zu 

dem in der letzten Entschei
dung über die Aufnahme sei
ner Wirkstoffe festgesetzten 

Zeitpunkt erfüllt werden) 

Aufnahme befristet bis Produkt
art Sonderbestimmungen (*) 

„27 Stickstoff Stickstoff 

EG-Nr.: 231-783-9 

CAS-Nr.: 7727-37-9 

999 g/kg 1. September 2011 31. August 2013 31. August 2021 18 Bei der Bewertung eines Antrags auf Zulassung eines 
Produkts gemäß Artikel 5 und Anhang VI bewerten 
die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls für ein be
stimmtes Produkt die Populationen, die dem Pro
dukt ausgesetzt sein könnten und die Verwen
dungs-/Expositionsszenarien, die bei der Risiko
bewertung auf Gemeinschaftsebene nicht repräsenta
tiv berücksichtigt wurden. 

Bei Erteilung der Zulassung bewerten die Mitglied
staaten die damit verbundenen Risiken und stellen 
anschließend sicher, dass geeignete Maßnahmen ge
troffen oder spezifische Bedingungen auferlegt wer
den, um die festgestellten Risiken zu begrenzen. 

Es dürfen nur Produkte zugelassen werden, für die 
im Antrag nachgewiesen wird, dass die Risiken auf 
ein vertretbares Maß vermindert werden können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zulassun
gen an folgende Bedingungen geknüpft sind: 

1. Produkte dürfen nur an entsprechend geschulte 
Fachkräfte verkauft und von diesen verwendet 
werden. 

2. Es müssen sichere Arbeitsmethoden und Arbeits
systeme gegeben sein, um das Risiko möglichst 
gering zu halten; falls erforderlich müssen per
sönliche Schutzausrüstungen verfügbar sein.“ 

(*) Für die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze von Anhang VI sind Inhalt und Schlussfolgerungen der Bewertungsberichte auf der folgenden Website der Kommission zu finden: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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II 

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE 

RAT 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 25. Juni 2009 

über die vorläufige Anwendung und den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Erleichterung der Kontrollen 

und Formalitäten im Güterverkehr und über zollrechtliche Sicherheitsmaßnahmen 

(2009/556/EG) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf Artikel 133 in Verbindung mit 
Artikel 300 Absatz 3 Satz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat die Kommission am 28. März 2007 ermäch
tigt, mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft Verhand
lungen aufzunehmen, um ein Abkommen zur Änderung 
des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 21. November 1990 über die Erleichterung der 
Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr ( 1 ) (nach
stehend als „Abkommen aus dem Jahr 1990“ bezeichnet) 
auszuhandeln. 

(2) Die Kommission und die Schweizerische Eidgenossen
schaft haben eine Änderung zum Abkommen aus dem 
Jahr 1990 ausgehandelt, durch die unter anderem dessen 
Geltungsbereich auf zollrechtliche Sicherheitsmaßnahmen 
erweitert wird. Der Inhalt des Abkommens aus dem 
Jahr 1990 sollte in das neue konsolidierte Abkommen 
übernommen werden. 

(3) Dieses neue konsolidierte Abkommen sollte genehmigt 
werden. 

(4) Das neue konsolidierte Abkommen sollte bis zum Ab
schluss der erforderlichen internen Verfahren der Ver
tragsparteien ab dem 1. Juli 2009 vorläufig angewendet 
werden, da ab diesem Datum die 2005 bzw. 2006 durch 

Änderungen des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) bzw. 
seiner Durchführungsvorschriften ( 3 ) eingeführten zoll
rechtlichen Sicherheitsmaßnahmen anwendbar werden. 

(5) Es sollte präzisiert werden, wie die Gemeinschaft in dem 
durch das neue konsolidierte Abkommen eingerichteten 
Gemischten Ausschuss vertreten sein wird, und es sollten 
die für die reibungslose Anwendung jenes Abkommens 
erforderlichen internen Verfahren festgelegt werden — 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Erleichterung 
der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr und über 
zollrechtliche Sicherheitsmaßnahmen wird im Namen der Ge
meinschaft genehmigt. 

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be
stimmen, die befugt ist (sind), den Behörden der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft zu notifizieren, dass die Verfahren 
der Gemeinschaft für die Genehmigung des Abkommens abge
schlossen sind ( 4 ).
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( 1 ) ABl. L 116 vom 8.5.1990, S. 19. 

( 2 ) Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 
zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302 vom 
19.10.1992, S.1). 

( 3 ) Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 
mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 
(ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1). 

( 4 ) Der Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird auf Veranlassung 
des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht.



Artikel 3 

Ab dem 1. Juli 2009 und bis zum Ende des für seinen Ab
schluss erforderlichen Verfahrens wird das Abkommen gemäß 
Artikel 33 Absatz 3 vorläufig angewendet. 

Die Kommission wird ermächtigt, ein späteres Datum für die 
vorläufige Anwendung des Abkommens im Einklang mit dessen 
Artikel 33 Absatz 3 zu vereinbaren. 

Artikel 4 

In dem nach Artikel 19 des Abkommens eingerichteten Ge
mischten Ausschuss wird die Gemeinschaft von der Kommis
sion, unterstützt von Vertretern der Mitgliedstaaten, vertreten. 

Artikel 5 

Der von der Gemeinschaft im Gemischten Ausschuss zu ver
tretende Standpunkt wird auf Vorschlag der Kommission vom 
Rat mit qualifizierter Mehrheit festgelegt. 

Der Standpunkt der Gemeinschaft zu Fragen, in denen der Ge
mischte Ausschuss nach Artikel 19 Absätze 4 und 5 und 
Artikel 21 Absatz 2 des Abkommens zu beschließen hat, bei 
denen Änderungen der Anhänge I und II des Abkommens be
troffen sind, wird von der Kommission festgelegt. 

Artikel 6 

Um die Anwendung des Artikels 22 Absatz 4 des Abkommens 
sicherzustellen, teilt die Kommission der Schweizerischen Eidge

nossenschaft die Annahme derjenigen Rechtsakte der Gemein
schaft mit, die eine Weiterentwicklung des im Kapitel III und in 
den Anhängen I und II des Abkommens aufgeführten Gemein
schaftsrechts darstellen. 

Die Kommission wird ermächtigt, die in den Artikeln 22 und 
29 des Abkommens vorgesehenen erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Gleichwertigkeit der von den Vertragspar
teien durchgeführten zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 

Fasst der Gemischte Ausschuss bis zu dem Datum, zu dem die 
betreffenden Gemeinschaftsvorschriften anwendbar werden, kei
nen Beschluss über die Änderung des Abkommens und ist die 
vorläufige Anwendung der geänderten Vorschriften nicht mög
lich, teilt die Kommission der Schweizerischen Eidgenossen
schaft entsprechend Artikel 29 Absatz 2 des Abkommens die 
Aussetzung des Kapitels III des Abkommens mit. 

Artikel 7 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 2009. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

L. MIKO
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ABKOMMEN 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr und über zollrechtliche 

Sicherheitsmaßnahmen 

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 

einerseits und 

DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 

andererseits — 

nachstehend jeweils „die Gemeinschaft“ und „die Schweiz“ bzw. gemeinsam „die Vertragsparteien“ genannt, 

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen
schaft über die Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr vom 21. November 1990, nachstehend 
„das Abkommen aus dem Jahr 1990“; 

angesichts des Erfordernisses, den Geltungsbereich des Abkommens aus dem Jahr 1990 durch das Einfügen eines 
entsprechenden neuen Kapitels auf die zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erweitern; 

in Anbetracht der Tatsache, dass der Inhalt des Abkommens aus dem Jahr 1990 aus Gründen der Klarheit und Rechts
sicherheit in das vorliegende Abkommen übernommen wird, welches das Abkommen aus dem Jahr 1990 ersetzt; 

in Anbetracht des zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft am 
22. Juli 1972 geschlossenen Freihandelsabkommens; 

in Anbetracht der von den Ministern der EFTA-Länder und der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und von der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften am 9. April 1984 in Luxemburg angenommenen gemeinsamen Erklärung sowie 
der Brüsseler Erklärung der Minister der EFTA-Länder und der Minister der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft vom 
2. Februar 1988 über die Schaffung eines dynamischen europäischen Wirtschaftsraums zum Nutzen ihrer Länder; 

in Anbetracht der Tatsache, dass die Vertragsparteien das internationale Übereinkommen zur Harmonisierung der Waren
kontrolle an den Grenzen ratifiziert haben; 

angesichts der Notwendigkeit, das bestehende Niveau der Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr 
an den Grenzen zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz aufrecht zu erhalten, um so den freien Fluss der Handels
ströme zwischen den Parteien zu gewährleisten; 

in der Erkenntnis, dass eine solche Erleichterung schrittweise erfolgen sollte; 

in Anbetracht der Tatsache, dass die Veterinär- und Pflanzenschutzkontrollen nunmehr im Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeug
nissen vom 21. Juni 1999 geregelt sind; 

in der Erkenntnis, dass die Bedingungen für die Durchführung der Kontrollen und Formalitäten weitgehend harmonisiert 
werden können, ohne dadurch ihren Zweck, ihre reibungslose Durchführung und ihre Wirksamkeit zu beeinträchtigen; 

in Anbetracht dessen, dass keine Bestimmung dieses Abkommens dahingehend ausgelegt werden kann, dass sie die 
Vertragsparteien von Verpflichtungen entbindet, die sie im Rahmen anderer internationaler Abkommen übernommen 
haben; 

in Anbetracht dessen, dass sich die Vertragsparteien verpflichten, auf ihren jeweiligen Zollgebieten durch Maßnahmen auf 
der Grundlage des geltenden Gemeinschaftsrechts ein gleiches Maß an Sicherheit zu gewährleisten;
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da es wünschenswert ist, dass die Schweiz bei der Weiterentwicklung der gemeinschaftlichen Regeln über zollrechtliche 
Sicherheitsmaßnahmen konsultiert wird, dass sie sich an den Arbeiten des Ausschusses für den Zollkodex, der durch 
Artikel 247a der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften geschaffen wurde, in diesem Bereich beteiligt und über die Durchführung dieser Regeln informiert wird; 

in Anbetracht der Tatsache, dass die Vertragsparteien entschlossen sind, die Sicherheit im Güterverkehr beim Ein- und 
Ausgang der Waren in oder aus ihrem Zollgebiet zu erhöhen, ohne den Warenfluss zu behindern; 

angesichts der Notwendigkeit, im Interesse der Vertragsparteien für den Güterverkehr mit Waren in oder aus Drittstaaten 
gleichwertige zollrechtliche Sicherheitsmaßnahmen einzuführen; 

in Anbetracht dessen, dass diese zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen die Anmeldung sicherheitsrelevanter Angaben vor 
dem Ein- oder Ausgang der Waren, das Risikomanagement in Sicherheitsbelangen und die damit zusammenhängenden 
Zollkontrollen sowie die Zuerkennung des gegenseitig anerkannten Status des in Sicherheitsbelangen zugelassenen Wirt
schaftsbeteiligten betreffen; 

angesichts der Tatsache, dass die Schweiz über einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten verfügt; 

in Anbetracht dessen, dass angemessene Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der Aussetzung der betreffenden Bestim
mungen für den Fall vorgesehen werden sollten, dass die Gleichwertigkeit der zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht 
mehr gewährleistet ist, da es sich um zollrechtliche Sicherheitsmaßnahmen handelt — 

HABEN BESCHLOSSEN, DIESES ABKOMMEN ZU SCHLIESSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Abkommens sind: 

a) „Kontrollen“ alle Maßnahmen, durch die der Zoll oder ein 
anderer Kontrolldienst das Verkehrsmittel oder die Waren 
selbst einer Prüfung oder Sichtkontrolle unterzieht, um si
cherzustellen, dass sie nach ihrer Art, ihrem Ursprung, ihrem 
Zustand, ihrer Menge oder ihrem Wert mit den Angaben in 
den vorgelegten Dokumenten übereinstimmen; 

b) „Formalitäten“ alle Formalitäten, die die Verwaltung dem Be
teiligten auferlegt und die in der Vorlage bzw. Prüfung der 
Dokumente, der die Waren begleitenden Zertifikate oder an
derer Angaben über die Waren oder die Verkehrsmittel be
stehen, auf welche Weise oder auf welchem Träger sie auch 
immer gemacht werden; 

c) „Risiko“: die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Zusammen
hang mit dem Eingang, dem Ausgang, dem Versand, der 
Beförderung und der besonderen Verwendung von Waren, 
die zwischen dem Zollgebiet einer der Vertragsparteien und 
Drittländern befördert werden, sowie im Zusammenhang mit 
Waren, die sich auf dem Zollgebiet einer der Vertragsparteien 
befinden und die nicht in den freien Verkehr übergeführt 
wurden, ein Vorfall ereignet, der eine Gefahr für die Sicher
heit der Gemeinschaft, eines ihrer Mitgliedstaaten oder der 
Schweiz, eine Gesundheits- oder Umweltgefahr oder eine 
Gefahr für die Verbraucher darstellt; 

d) „Risikomanagement“: die systematische Ermittlung der Risi
ken und Durchführung aller zur Begrenzung der Risiken 
erforderlichen Maßnahmen. Dazu gehören Tätigkeiten wie 
das Sammeln von Daten und Informationen, die Analyse 
und Bewertung von Risiken, das Vorschreiben und Umsetzen 
von Maßnahmen sowie die regelmäßige Überwachung und 
Überarbeitung dieses Prozesses und seiner Ergebnisse auf der 
Basis von Quellen und Strategien, die von der Gemeinschaft, 
ihren Mitgliedstaaten oder der Schweiz oder auf internatio
naler Ebene festgesetzt werden. 

Artikel 2 

Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen der zwischen 
der Gemeinschaft und der Schweiz geschlossenen Abkommen 
ist dieses Abkommen auf Kontrollen und Formalitäten im Gü
terverkehr über eine Grenze zwischen der Schweiz und der 
Gemeinschaft, sowie auf zollrechtliche Sicherheitsmaßnahmen 
anwendbar, die im Rahmen des Güterverkehrs aus oder in Dritt
länder durchzuführen sind. 

(2) Dieses Abkommen ist nicht auf Kontrollen und Formali
täten anwendbar, die Schiffe und Luftfahrzeuge als Verkehrs
mittel betreffen, wohl aber für Fahrzeuge und Waren, die mit 
den genannten Verkehrsmitteln befördert werden. 

Artikel 3 

Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Dieses Abkommen gilt einerseits für das Zollgebiet der 
Gemeinschaft und andererseits für das schweizerische Zollgebiet 
und seine Zollenklaven.
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(2) Dieses Abkommen gilt auch für das Fürstentum Liechten
stein, solange das Fürstentum durch einen Zollunionsvertrag an 
die Schweiz gebunden ist. 

KAPITEL II 

VERFAHREN 

Artikel 4 

Stichprobenkontrollen und Formalitäten, bei denen es sich 
nicht um zollrechtliche Sicherheitskontrollen nach 

Kapitel III handelt 

(1) Die Vertragsparteien treffen unbeschadet der besonderen 
Bestimmungen dieses Abkommens die erforderlichen Maßnah
men, damit 

— die verschiedenen in Artikel 2 Absatz 1 vorgesehenen Kon
trollen und Formalitäten mit dem geringsten erforderlichen 
Zeitaufwand und möglichst an ein und demselben Ort er
folgen; 

— die Kontrollen, außer in begründeten Fällen, stichproben
weise erfolgen. 

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 zweiter Gedanken
strich erfolgt die Stichprobe nicht anhand der Gesamtheit der 
jeweils eine Sendung bildenden Waren, sondern anhand der 
Gesamtheit der über eine Grenzübergangsstelle geleiteten und 
bei einer Zollstelle oder einem anderen Kontrolldienst im Laufe 
eines bestimmten Zeitraums vorgeführten Sendungen. 

(3) Die Vertragsparteien erleichtern an den Abgangs- und 
Bestimmungsorten der Güter die Inanspruchnahme der verein
fachten Verfahren sowie der elektronischen Datenverarbeitung 
und der Telematik bei der Ausfuhr, der Durchfuhr und der 
Einfuhr der Güter. 

(4) Die Vertragsparteien bemühen sich, die räumliche Vertei
lung der Zollstellen, einschließlich der im Inneren ihres Gebiets 
gelegenen Zollstellen, in einer Weise vorzunehmen, die den 
Erfordernissen der Wirtschaftsbeteiligten am besten entspricht. 

Artikel 5 

Kompetenzdelegation 

Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass eine der anderen ver
tretenen Dienststellen, vorzugsweise der Zoll, aufgrund einer 
ausdrücklichen Kompetenzdelegation der zuständigen Behörden 
für diese bestimmte Kontrollen und, soweit im Rahmen dieser 
Kontrollen die Vorlage der erforderlichen Dokumente zu ver
langen ist, die Prüfung der Gültigkeit und Echtheit dieser Do
kumente sowie die Nämlichkeitsprüfung der darin angemeldeten 
Waren vornehmen kann. In diesem Falle stellen die betreffenden 
Behörden sicher, dass die für diese Kontrollen erforderlichen 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Artikel 6 

Anerkennung der Kontrollen und Dokumente 

Im Rahmen der Durchführung dieses Abkommens und unbe
schadet der Möglichkeit von Kontrollen durch Stichproben er
kennt die Vertragspartei, in deren Gebiet die Waren eingeführt 
oder im Durchfuhrverfahren verbracht werden, die von den 
zuständigen Behörden der anderen Vertragspartei durchgeführ
ten Kontrollen und ausgestellten Dokumente an, aus denen her
vorgeht, dass die Waren den in den Rechtsvorschriften des 
Einfuhrlandes vorgesehenen Bedingungen oder den entsprechen
den Bedingungen des Ausfuhrlandes genügen. 

Artikel 7 

Öffnungszeiten der Grenzübergangsstellen 

(1) Sofern das Verkehrsaufkommen es rechtfertigt, sorgen die 
Vertragsparteien dafür, dass 

a) die Grenzübergangsstellen, außer bei einem Verkehrsverbot, 
so geöffnet sind, dass 

— der Grenzübertritt mit den entsprechenden Kontrollen 
und Formalitäten für Waren im Durchfuhrverfahren 
und deren Beförderungsmittel sowie für Fahrzeuge, die 
eine Leerfahrt vornehmen, 24 Stunden am Tag gewähr
leistet ist, außer wenn eine Grenzkontrolle zur Vermei
dung der Verbreitung von Krankheiten oder zum Schutz 
von Tieren erforderlich ist; 

— die Kontrollen und Formalitäten beim Verkehr von Be
förderungsmitteln und Waren, die sich nicht im Durch
fuhrverfahren befinden, von Montag bis Freitag mindes
tens 10 Stunden durchgehend und samstags mindestens 
6 Stunden durchgehend vorgenommen werden können, 
außer wenn es sich bei diesen Tagen um Feiertage han
delt; 

b) bei mit Luftfahrzeugen beförderten Fahrzeugen und Waren 
die in Buchstabe a zweiter Gedankenstrich genannten Zeiten 
so angepasst werden, dass sie den tatsächlichen Bedürfnissen 
entsprechen, und dazu gegebenenfalls aufgeteilt oder verlän
gert werden. 

(2) Befinden sich in unmittelbarer Nähe ein und desselben 
Grenzgebiets mehrere Grenzübergangsstellen, so können die 
Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen für einige 
von ihnen Ausnahmen von Absatz 1 vorsehen, sofern die üb
rigen in diesem Gebiet gelegenen Grenzübergangsstellen den 
Güter- und Fahrzeugverkehr tatsächlich gemäß Absatz 1 abfer
tigen können. 

(3) Die zuständigen Behörden sehen in Ausnahmefällen unter 
den von den Vertragsparteien festgelegten Bedingungen die 
Möglichkeit vor, dass die Kontrollen und Formalitäten an den 
Grenzübergangsstellen sowie den Zolldienststellen und Dienst
stellen im Sinne des Absatzes 1 auf besonderen begründeten 
Antrag, der während der Öffnungszeiten vorzulegen ist, gege
benenfalls gegen Vergütung der erbrachten Leistungen außer
halb der Öffnungszeiten erledigt werden können.
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Artikel 8 

Schnellspuren 

Die Vertragsparteien bemühen sich, überall dort, wo dies tech
nisch möglich und nach dem Verkehrsaufkommen gerechtfertigt 
ist, an den Grenzübergangsstellen Schnellspuren zu schaffen, die 
Waren im Durchfuhrverfahren und deren Beförderungsmitteln, 
Fahrzeugen, die eine Leerfahrt vornehmen, sowie allen Waren 
vorbehalten sind, bei denen die Kontrollen und Formalitäten 
nicht über die für Waren im Durchfuhrverfahren geltenden 
Kontrollen und Formalitäten hinausgehen. 

KAPITEL III 

ZOLLRECHTLICHE SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Artikel 9 

Allgemeine Bestimmungen zur Sicherheit 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, für den Güterver
kehr aus oder in Drittländer die in diesem Kapitel aufgeführten 
zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuführen und anzu
wenden und an ihren jeweiligen Außengrenzen ein gleichwerti
ges Maß an Sicherheit zu gewährleisten. 

(2) Die Vertragsparteien verzichten darauf, die in diesem Ka
pitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen auf den Güterverkehr 
zwischen ihren jeweiligen Zollgebieten anzuwenden. 

(3) Bevor sie mit Drittländern Abkommen in Bereichen ab
schließen, die unter den Anwendungsbereich dieses Kapitels fal
len, stimmen sich die Vertragsparteien untereinander ab, um die 
Vereinbarkeit eines solchen Abkommens mit diesem Abkom
men sicherzustellen, insbesondere wenn das vorgesehene Ab
kommen Bestimmungen enthält, die von den in diesem Kapitel 
festgelegten zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen abweichen. 

Artikel 10 

Vorabanmeldungen bei Ein- und Ausgang der Waren 

(1) Für Waren, die aus einem Drittland in das Zollgebiet 
einer der Vertragsparteien verbracht werden, ist eine Eingangs
anmeldung zu Sicherheitszwecken (nachfolgend „summarische 
Eingangsanmeldung“) abzugeben; hiervon ausgenommen sind 
Waren, die mit Beförderungsmitteln transportiert werden, die 
die Hoheitsgewässer oder den Luftraum des Zollgebiets lediglich 
durchqueren, ohne dort einen Zwischenstopp einzulegen. 

(2) Für Waren, die aus dem Zollgebiet einer der Vertragspar
teien in ein Drittland verbracht werden, ist eine Ausgangsanmel
dung zu Sicherheitszwecken (nachfolgend „summarische Aus
gangsanmeldung“) abzugeben; hiervon ausgenommen sind Wa
ren, die mit Beförderungsmitteln transportiert werden, die die 
Hoheitsgewässer oder den Luftraum des Zollgebiets lediglich 
durchqueren, ohne dort einen Zwischenstopp einzulegen. 

(3) Die summarische Ein- oder Ausgangsanmeldung ist ab
zugeben, bevor die Waren in das oder aus dem Zollgebiet einer 
der Vertragsparteien verbracht werden. 

(4) Bis zum 31. Dezember 2010 ist die Vorlage der Ein- und 
Ausgangsanmeldungen gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht 
zwingend, solange in der Gemeinschaft Übergangsvorschriften 
anwendbar sind, die eine Befreiung von der Pflicht zur Vorlage 
solcher Anmeldungen vorsehen. 

Wird entsprechend Unterabsatz 1 keine summarische Ein- oder 
Ausgangsanmeldung abgegeben, so haben die Zollbehörden die 
Risikoanalyse nach Artikel 12 spätestens bei der Gestellung der 
Waren bei ihrer Ankunft oder ihrem Ausgang auf der Grund
lage der Zollanmeldungen für diese Waren oder auf der Grund
lage aller sonstigen ihnen zur Verfügung stehenden Informatio
nen vorzunehmen. 

(5) Jede Vertragspartei legt fest, welche Personen summari
sche Ein- oder Ausgangserklärungen abzugeben haben und wel
che Behörden für die Entgegennahme solcher Erklärungen zu
ständig sind. 

(6) In Anhang I zum vorliegenden Abkommen wird Folgen
des geregelt: 

— Form und Inhalt der summarischen Ein- und Ausgangs
anmeldung; 

— Ausnahmen von der Verpflichtung zur Abgabe der summa
rischen Ein- und Ausgangsanmeldung; 

— Ort der Abgabe der summarischen Ein- und Ausgangs
anmeldung; 

— die Frist, innerhalb deren die summarische Ein- oder Aus
gangsanmeldung abzugeben ist; und 

— alle sonstigen zur Anwendung dieses Artikels erforderlichen 
Bestimmungen. 

(7) Eine Zollanmeldung kann als summarische Ein- oder 
Ausgangsanmeldung verwendet werden, wenn sie die Anforde
rungen an eine solche summarische Anmeldung erfüllt. 

Artikel 11 

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter 

(1) Vorausgesetzt, es sind alle in Anhang II dieses Abkom
mens festgelegten Kriterien erfüllt, erkennt eine Vertragspartei 
allen in ihrem Zollgebiet niedergelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
den Status des hinsichtlich der Sicherheitsbelange „zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten“ zu.
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Für bestimmte Kategorien von Wirtschaftsbeteiligten kann unter 
bestimmten Voraussetzungen und insbesondere unter Berück
sichtigung der Abkommen mit Drittländern von der Vorausset
zung, dass der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte im Zollgebiet 
derjenigen Vertragspartei ansässig sein muss, in der die Zuer
kennung des Status beantragt wird, abgewichen werden. Zudem 
bestimmt jede Vertragspartei selbst, ob und unter welchen Vo
raussetzungen einer Luftverkehrsgesellschaft oder einer Schiff
fahrtsgesellschaft, die nicht in ihrem Gebiet ansässig ist, aber 
dort ein regionales Büro unterhält, der Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten zuerkannt werden kann. 

Einem zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten werden Erleichterun
gen bei sicherheitsrelevanten Zollkontrollen gewährt. 

Insbesondere im Hinblick auf die Durchführung von Abkom
men mit Drittländern, die Mechanismen zur gegenseitigen An
erkennung des Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
vorsehen, wird der von einer Vertragspartei zuerkannte Status 
des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten von der anderen Ver
tragspartei vorbehaltlich der Regelungen und Voraussetzungen 
des Absatzes 2 und unbeschadet der Zollkontrollen anerkannt. 

(2) In Anhang II des vorliegenden Abkommens wird Folgen
des geregelt: 

— die Regeln für die Zuerkennung des Status des zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten, insbesondere die Kriterien für die Zu
erkennung und die Voraussetzungen für die Anwendung 
dieser Kriterien, 

— die verschiedenen Arten von Erleichterungen, die gewährt 
werden können, 

— die Regelungen über die Aussetzung oder den Widerruf des 
Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, 

— die Art und Weise, wie die Vertragsparteien Informationen 
über ihre zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten austauschen, 

— alle sonstigen zur Anwendung dieses Artikels erforderlichen 
Bestimmungen. 

Artikel 12 

Sicherheitsrelevante Zollkontrollen und 
sicherheitsrelevantes Risikomanagement 

(1) Andere sicherheitsrelevante Zollkontrollen als Strichpro
benkontrollen werden auf eine EDV-gestützte Risikoanalyse ge
stützt. 

(2) Zu diesem Zweck bestimmt jede Vertragspartei einen 
Rahmen für das Risikomanagement, Risikokriterien sowie prio
ritäre sicherheitsrelevante Kontrollbereiche. 

(3) Die Vertragsparteien erkennen die Gleichwertigkeit ihrer 
sicherheitsrelevanten Risikomanagementsysteme an. 

(4) Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um: 

— Informationen auszutauschen, mit dem Ziel, so ihre Risiko
analyse und die Effizienz der sicherheitsrelevanten Zollkon
trollen zu verstärken und 

— innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Rah
men für das Risikomanagement, gemeinsame Risikokriterien 
sowie gemeinsame prioritäre Kontrollbereiche festzulegen 
und ein elektronisches System für die Umsetzung dieses 
gemeinsamen Risikomanagements einzurichten. 

(5) Der Gemischte Ausschuss beschließt alle zur Anwendung 
dieses Artikels erforderlichen Bestimmungen. 

Artikel 13 

Begleitende Maßnahmen zur Umsetzung der 
zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen 

(1) Der Gemischte Ausschuss legt die Modalitäten fest, nach 
denen die Vertragsparteien die Umsetzung dieses Kapitels be
gleiten und die Einhaltung seiner Bestimmungen sowie der Be
stimmungen in den Anhängen dieses Abkommens überprüfen 
müssen. 

(2) Die begleitenden Maßnahmen nach Absatz 1 können 
insbesondere bestehen in: 

— einer regelmäßigen Evaluierung der Umsetzung des vorlie
genden Kapitels und insbesondere der Gleichwertigkeit der 
zollrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen, 

— einer Überprüfung im Hinblick auf eine bessere Anwendung 
oder eine Änderung der Bestimmungen, um die gesetzten 
Ziele besser zu erreichen, 

— der Organisation von Sitzungen zu bestimmten Themen, an 
denen Sachverständige beider Vertragsparteien teilnehmen, 
und in Audits der Verwaltungsverfahren, die auch durch 
Besuche vor Ort erfolgen können. 

(3) Der Gemischte Ausschuss achtet darauf, dass die zur An
wendung dieses Artikels ergriffenen Maßnahmen die Rechte der 
davon betroffenen Wirtschaftsbeteiligten wahren. 

Artikel 14 

Schutz des Berufsgeheimnisses und persönlicher Daten 

Die Informationen, die im Rahmen der mit diesem Kapitel ein
geführten Maßnahmen zwischen den Vertragsparteien aus
getauscht werden, unterliegen dem Schutz des Berufsgeheimnis
ses und dem Schutz personenbezogener Daten nach den im 
jeweiligen Gebiet der Vertragspartei, die die Information erhält, 
geltenden Gesetzen.
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Insbesondere dürfen diese Informationen weder an andere Per
sonen als an die zuständigen Organe der betreffenden Vertrags
partei weitergegeben noch von diesen Organen zu anderen als 
den in diesem Abkommen vorgesehenen Zwecken benutzt wer
den. 

KAPITEL IV 

ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 15 

Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen 

(1) Die Vertragsparteien treffen zur Erleichterung des Grenz
übertritts sowohl auf nationaler als auch auf regionaler oder 
lokaler Ebene die erforderlichen Maßnahmen zur Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die mit der Or
ganisation der Kontrollen betraut sind, sowie zwischen den ver
schiedenen Stellen, die beiderseits der Grenze Kontrollen und 
Formalitäten durchführen. 

(2) Jede der Vertragsparteien trägt dafür Sorge, dass diejeni
gen Personen, die an einem Güterverkehr im Sinne dieses Ab
kommens beteiligt sind, die Möglichkeit haben, die zuständigen 
Behörden schnell über allfällige beim Grenzübertritt aufgetretene 
Probleme zu unterrichten. 

(3) Die Zusammenarbeit im Sinne des Absatzes 1 betrifft 
insbesondere: 

a) die Gestaltung der Grenzübergangsstellen, damit diese den 
Erfordernissen des Verkehrs genügen, 

b) die Umgestaltung der Grenzstellen in nebeneinander liegende 
Abfertigungsstellen, soweit dies möglich ist, 

c) die Angleichung der Zuständigkeiten der Grenzübergangs
stellen und der Abfertigungsstellen auf beiden Seiten der 
Grenze, 

d) die Suche nach geeigneten Lösungen für die gegebenenfalls 
mitgeteilten Schwierigkeiten. 

(4) Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die Öff
nungszeiten der einzelnen Dienststellen, die beiderseits der 
Grenze Kontrollen und Formalitäten durchführen, anzugleichen. 

Artikel 16 

Unterrichtung über neue Stichprobenkontrollen und 
Formalitäten, die nicht unter Kapitel III fallen 

Beabsichtigt eine Vertragspartei, in einem Bereich, der nicht 
unter Kapitel III fällt, eine neue Kontrolle oder Formalität ein
zuführen, so teilt sie dies der anderen Vertragspartei mit. 

Die betreffende Vertragspartei stellt sicher, dass die zur Erleich
terung des Grenzübertritts getroffenen Maßnahmen nicht durch 
diese neuen Kontrollen oder Formalitäten wirkungslos gemacht 
werden. 

Artikel 17 

Verkehrsfluss 

(1) Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass die durch die Kontrollen und 
Formalitäten verursachten Wartezeiten die für deren ordnungs
gemäße Durchführung notwendige Dauer nicht überschreiten. 
Zu diesem Zweck stellen sie mit Regelungen für die Öffnungs
zeiten der Dienststellen, die die Kontrollen und Formalitäten zu 
erledigen haben, das zur Verfügung stehende Personal sowie die 
Behandlungsverfahren für Waren und Dokumente im Zusam
menhang mit der Durchführung von Kontrollen und Formalitä
ten sicher, dass die Wartezeiten bei der Verkehrsabfertigung 
soweit wie irgend möglich verkürzt werden. 

(2) Die zuständigen Behörden der Länder, in deren Gebiet es 
zu schweren Störungen des Güterverkehrs kommt, die die an
gestrebte Erleichterung und Beschleunigung des Grenzübertritts 
in Frage stellen, unterrichten unverzüglich die zuständigen Be
hörden der anderen von diesen Störungen betroffenen Länder. 

(3) Die zuständigen Behörden der betroffenen Länder treffen 
unverzüglich geeignete Maßnahmen, um so weit wie möglich zu 
gewährleisten, dass der Verkehr ungehindert fließt. Die Maßnah
men werden dem Gemischten Ausschuss mitgeteilt, der gegebe
nenfalls auf Antrag einer Vertragspartei unverzüglich zusam
mentritt und über die betreffenden Maßnahmen berät. 

Artikel 18 

Amtshilfe 

(1) Zur Sicherstellung eines reibungslosen Güterverkehrs zwi
schen den Vertragsparteien und zur Erleichterung der Auf
deckung von Unregelmäßigkeiten oder Zuwiderhandlungen stel
len die Zollbehörden der betreffenden Länder einander auf Er
suchen oder — sofern sie es von Interesse für die andere Ver
tragspartei erachten — von sich aus alle verfügbaren Auskünfte 
(einschließlich Verwaltungsberichten und -feststellungen) zur 
Verfügung, die für die ordnungsgemäße Anwendung dieses Ab
kommens von Nutzen sind. 

(2) Die Amtshilfe kann ganz oder teilweise ausgesetzt oder 
verweigert werden, wenn das ersuchte Land der Ansicht ist, dass 
die Amtshilfe seine Sicherheit, seine öffentliche Ordnung oder 
andere wesentliche Interessen beeinträchtigen oder ein Betriebs-, 
Geschäfts- oder Berufsgeheimnis verletzen würde. 

(3) Bei Aussetzung oder Verweigerung der Amtshilfe sind die 
entsprechende Entscheidung und ihre Begründung dem ersu
chenden Land unverzüglich mitzuteilen.
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(4) Ersucht die Zollbehörde eines Landes um Amtshilfe, die 
sie selbst nicht leisten könnte, wenn sie darum ersucht würde, 
so weist sie in ihrem Ersuchen auf diesen Umstand hin. Es steht 
im Ermessen der ersuchten Zollbehörde, einem solchen Ersu
chen nachzukommen. 

(5) Die nach Absatz 1 erhaltenen Auskünfte dürfen nur für 
die Zwecke dieses Abkommens verwendet werden und genießen 
den Schutz, den das innerstaatliche Recht des Landes, das sie 
erhalten hat, für Auskünfte dieser Art gewährt. Diese Auskünfte 
dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis der Zollbehörde, die 
sie erteilt hat, und vorbehaltlich der von dieser Behörde auf
erlegten Einschränkungen anderweitig verwendet werden. 

KAPITEL V 

ORGANE 

Artikel 19 

Gemischter Ausschuss 

(1) Es wird ein Gemischter Ausschuss eingesetzt, in dem die 
Vertragsparteien vertreten sind. 

(2) Der Gemischte Ausschuss fasst seine Beschlüsse einver
nehmlich. 

(3) Der Gemischte Ausschuss tritt bei Bedarf, mindestens 
jedoch einmal jährlich, zusammen. Jede Vertragspartei kann 
die Einberufung einer Sitzung beantragen. 

(4) Der Gemischte Ausschuss gibt sich eine Geschäftsord
nung, die unter anderem die Verfahren zur Einberufung der 
Sitzungen, zur Ernennung des Vorsitzenden und zur Festlegung 
von dessen Mandat enthält. 

(5) Der Gemischte Ausschuss kann Unterausschüsse und Ar
beitsgruppen einsetzen, die ihn bei seinen Aufgaben unterstüt
zen. 

Artikel 20 

Konzertierungsgruppen 

(1) Die zuständigen Behörden der betreffenden Länder kön
nen Konzertierungsgruppen zur Behandlung praktischer, tech
nischer und organisatorischer Fragen von regionaler oder lokaler 
Tragweite einsetzen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Konzertierungsgruppen treten 
bei Bedarf auf Antrag der zuständigen Behörden eines Landes 
zusammen. Die Vertragsparteien unterrichten den Gemischten 
Ausschuss regelmäßig über die Arbeit ihrer jeweiligen Konzer
tierungsgruppen. 

Artikel 21 

Zuständigkeiten des Gemischten Ausschusses 

(1) Der Gemischte Ausschuss hat die Aufgabe, dieses Ab
kommen zu verwalten und seine ordnungsgemäße Anwendung 
sicherzustellen. Hierfür spricht er Empfehlungen aus und fasst 
Beschlüsse. 

(2) Der Gemischte Ausschuss kann Kapitel III sowie die An
hänge durch Beschluss abändern. 

(3) Über die in diesem Abkommen ausdrücklich genannten 
Fälle hinaus fasst er Beschlüsse über Durchführungsmaßnahmen 
technischer und administrativer Natur, die zur Erleichterung der 
Kontrollen und Formalitäten beitragen sollen. 

(4) Die Beschlüsse werden von den Vertragsparteien nach 
deren eigenen Regeln umgesetzt. 

(5) Zur reibungslosen Durchführung des Abkommens teilen 
die Vertragsparteien dem Gemischten Ausschuss regelmäßig die 
bei der Anwendung dieses Abkommens gemachten Erfahrungen 
mit und konsultieren einander auf Antrag einer Vertragspartei 
im Gemischten Ausschuss. 

Artikel 22 

Weiterentwicklung des Rechts 

(1) Sobald die Gemeinschaft neue Rechtsvorschriften aus
arbeitet, die unter Kapitel III fallen, ersucht sie die schweizeri
schen Sachverständigen auf informellem Weg genauso um ihre 
Meinung, wie sie um die Meinung der Sachverständigen von 
Mitgliedstaaten bittet. 

(2) Unterbreitet die Europäische Kommission ihren Mitglied
staaten oder dem Rat ihre Vorschläge, so übersendet sie der 
Schweiz davon eine Abschrift. 

Auf Antrag einer Vertragspartei findet im Gemischten Aus
schuss ein erster Meinungsaustausch statt. 

(3) Auf Antrag einer Vertragspartei konsultieren die Vertrags
parteien einander vor der Verabschiedung des Gemeinschafts
rechtsaktes im Rahmen eines kontinuierlichen Informations- 
und Konsultationsprozesses erneut im Gemischten Ausschuss. 

(4) Änderungen des Kapitels III, die erforderlich werden, um 
die Weiterentwicklung der einschlägigen Gemeinschaftsvor
schriften im Anwendungsbereich dieses Kapitels zu berücksich
tigen, werden so früh wie möglich beschlossen, damit sie unter 
Einhaltung der internen Verfahren der Vertragsparteien zeit
gleich mit den geänderten Gemeinschaftsvorschriften zur An
wendung kommen können.
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Kann die Beschlussfassung nicht in der Weise erfolgen, dass die 
Änderungen zeitgleich anwendbar werden, so werden wenn 
möglich unter Einhaltung der internen Verfahren der Vertrags
parteien die in dem den Vertragsparteien zur Genehmigung 
vorgelegten Beschlussentwurf vorgesehenen Änderungen vorläu
fig angewendet. 

(5) Während der Informations- und Konsultationsphase ar
beiten die Vertragsparteien zusammen, um die Beschlussfassung 
im Gemischten Ausschuss am Ende dieses Verfahrens zu erleich
tern. 

Artikel 23 

Teilnahme am Ausschuss für den Zollkodex 

Die Gemeinschaft stellt sicher, dass die schweizerischen Sach
verständigen zu den Tagesordnungspunkten, die sie betreffen, 
als Beobachter an den Sitzungen des Ausschusses für den Zoll
kodex, der die Europäische Kommission bei der Ausübung der 
ihr übertragenen Durchführungsbefugnisse in Bereichen, die un
ter Kapitel III fallen, unterstützt, teilnehmen können. 

Artikel 24 

Streitbeilegung 

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 29 werden Streitig
keiten zwischen den Vertragsparteien betreffend die Auslegung 
oder Durchführung dieses Abkommens dem Gemischten Aus
schuss vorgetragen, der sich um eine gütliche Beilegung bemüht. 

Artikel 25 

Abkommen mit Drittstaaten 

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass von einer Vertragspartei 
mit einem Drittstaat in einem Bereich, der unter Kapitel III fällt, 
geschlossene Abkommen für die andere Vertragspartei nicht 
bindend sind, es sei denn der Gemischte Ausschuss beschließt 
etwas anderes. 

KAPITEL VI 

VERSCHIEDENE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 26 

Zahlungsmöglichkeiten 

Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass die bei der Durchfüh
rung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr gegebe
nenfalls zu entrichtenden Beträge auch mit garantierten oder 
bestätigten internationalen Bankschecks, die auf die Währung 
des Landes lauten, in der diese Beträge zu entrichten sind, ge
zahlt werden können. 

Artikel 27 

Durchführung des Abkommens 

Jede Vertragspartei trifft geeignete Maßnahmen, um eine wirk
same und ausgewogene Anwendung der Bestimmungen dieses 
Abkommens sicherzustellen, wobei die Notwendigkeit zu be
rücksichtigen ist, den Güterverkehr an den Grenzen zu erleich
tern und etwaige bei Anwendung dieses Abkommens entste
hende Schwierigkeiten zur beiderseitigen Zufriedenheit zu lösen. 

Artikel 28 

Revision 

Wünscht eine Vertragspartei eine Revision dieses Abkommens, 
so unterbreitet sie dem Gemischten Ausschuss hierzu einen 
Vorschlag. Die Änderung dieses Abkommens tritt nach Ab
schluss der jeweiligen internen Verfahren in Kraft. 

Artikel 29 

Ausgleichende Maßnahmen 

(1) Eine Vertragspartei kann nach Konsultation im Gemisch
ten Ausschuss angemessene Ausgleichsmaßnahmen einschließ
lich der Aussetzung der Anwendung der Bestimmungen des 
Kapitels III dieses Abkommens ergreifen, wenn sie feststellt, 
dass die andere Vertragspartei diese Bestimmungen nicht einhält, 
oder wenn die Gleichwertigkeit der zollrechtlichen Sicherheits
maßnahmen beider Vertragsparteien nicht mehr gewährleistet 
ist. 

Wenn eine Verzögerung die Wirksamkeit der zollrechtlichen 
Sicherheitsmaßnahmen gefährdet, können ohne vorherige Kon
sultationen geeignete vorläufige Schutzmaßnahmen getroffen 
werden, sofern unmittelbar nach Ergreifen dieser Maßnahmen 
Konsultationen stattfinden. 

(2) Ist die Gleichwertigkeit der zollrechtlichen Sicherheits
maßnahmen nicht mehr gewährleistet, weil die in Artikel 22 
Absatz 4 vorgesehenen Änderungen nicht beschlossen wurden, 
kann eine Vertragspartei die Anwendung der Bestimmungen des 
Kapitels III ab dem Datum, an dem die betreffende Vorschrift 
des Gemeinschaftsrechts anwendbar wird, aussetzen, es sei 
denn, der Gemischte Ausschuss beschließt etwas anderes, nach
dem er die Möglichkeiten geprüft hat, die Anwendung aufrecht 
zu erhalten. 

(3) Die Tragweite und die Dauer der oben genannten Maß
nahmen sind auf das notwendige Maß zu beschränken, das zur 
Regelung des Falls und zur Gewährleistung eines ausgewogenen 
Verhältnisses zwischen den Rechten und Verpflichtungen aus 
diesem Abkommen erforderlich ist. Die Vertragsparteien können 
den Gemischten Ausschuss bitten, Konsultationen hinsichtlich 
der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen vorzunehmen und 
gegebenenfalls zu beschließen, eine diesbezügliche Streitigkeit 
dem in Anhang III vorgesehenen Schiedsverfahren zu unterzie
hen. Auslegungsfragen zu Bestimmungen, die sich mit den ent
sprechenden Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts decken, 
können nicht in diesem Rahmen geklärt werden. 

Artikel 30 

Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote oder 
-beschränkungen für Waren 

Die Bestimmungen dieses Abkommens stehen Einfuhr-, Aus
fuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen für Waren 
nicht entgegen, die von den Vertragsparteien oder von Mitglied
staaten der Gemeinschaft aus Gründen der öffentlichen Sittlich
keit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und 
des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder der Um
welt, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschicht
lichem oder archäologischem Wert und des gewerblichen und 
kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind.
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Artikel 31 

Kündigung 

Jede Vertragspartei kann das Abkommen durch Notifikation an 
die andere Vertragspartei kündigen. Das Abkommen tritt zwölf 
Monate nach dem Zeitpunkt dieser Notifikation außer Kraft. 

Artikel 32 

Anhänge 

Die Anhänge dieses Abkommens sind Bestandteil des Abkom
mens. 

Artikel 33 

Ratifizierung 

(1) Dieses Abkommen wird von den Vertragsparteien nach 
ihren eigenen internen Verfahren genehmigt. Es tritt am 1. Juli 
2009 in Kraft, sofern die Vertragsparteien einander vor diesem 
Zeitpunkt den Abschluss der dazu erforderlichen Verfahren no
tifiziert haben. 

(2) Tritt das Abkommen nicht am 1. Juli 2009 in Kraft, so 
tritt es am Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Ver

tragsparteien einander den Abschluss der dazu erforderlichen 
Verfahren notifiziert haben. 

(3) Die Vertragsparteien wenden dieses neue Abkommen bis 
zum Abschluss der in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Verfahren ab dem 1. Juli 2009 oder einem von den Vertrags
parteien vereinbarten späteren Zeitpunkt vorläufig an. 

(4) Dieses Abkommen ersetzt mit seinem Inkrafttreten das 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 21. November 
1990 über die Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im 
Güterverkehr. 

Artikel 34 

Sprachen 

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in bulgarischer, dä
nischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, französi
scher, griechischer, italienischer, lettischer, litauischer, maltesi
scher, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, 
schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tsche
chischer und ungarischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wort
laut gleichermaßen verbindlich ist.
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Съставено в Брюксел на двадесет и пети юни две хиляди и девета година. 

Hecho en Bruselas, el veinticinco de junio de dos mil nueve. 

V Bruselu dne dvacátého pátého června dva tisíce devět. 

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juni to tusind og ni. 

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendneun. 

Kahe tuhande üheksanda aasta juunikuu kahekünne viiendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες εννιά. 

Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and nine. 

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille neuf. 

Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugnio duemilanove. 

Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit piektajā junijā 

Priimta du tūkstančiai devintų metų birželio dvidešimt penktą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év június havának huszonötödik napján. 

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u disgħa. 

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni tweeduizend negen. 

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego czerwca roku tysiące dziewiątego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de dois mil e nove. 

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și cinci iunie două mii nouă. 

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícdeväť. 

V Bruslju, dne petindvajsetega junija leta dva tisoč devet. 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna 
kaksituhattayhdeksän. 

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juni tjugohundranio.
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За Европейската общност 
Por la Comunidad Europea 
Za Evropské společenství 
For Det Europæiske Fællesskab 
Für die Europäische Gemeinschaft 
Euroopa Ühenduse nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
For the European Community 
Pour la Communauté européenne 
Per la Comunità europea 
Eiropas Kopienas vārdā 
Europos Bendrijos vardu 
Az Európai Közösség részéről 
Għall-Komunità Ewropea 
Voor de Europese Gemeenschap 
W imieniu Wspólnoty Europejskiej 
Pela Comunidade Europeia 
Pentru Comunitatea Europeană 
Za Európske spoločenstvo 
Za Evropsko skupnost 
Euroopan yhteisön puolesta 
På Europeiska gemenskapens vägnar 

За Конфедерация Швейцария 
Por la Confederación Suiza 
Za Švýcarskou konfederací 
For Det Schweiziske Forbund 
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft 
Šveitsi Konföderatsiooni nimel 
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία 
For the Swiss Confederation 
Pour la Confédération Suisse 
Per la Confederazione svizzera 
Šveices Konfederācijas vārdā 
Šveicarijos Konfederacijos vardu 
A Svájci Államszövetség részéről 
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera 
Voor de Zwitserse Bondsstaat 
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej 
Pela Confederação Suíça 
Pentru Confederația Elvețiană 
Za Švajčiarskou konfederáciu 
Za Švicarsko konfederacijo 
Sveitsin valaliiton puolesta 
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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ANHANG I 

SUMMARISCHE EINGANGS- UND AUSGANGSANMELDUNGEN 

Artikel 1 

Form und Inhalt der summarischen Ein- und Ausgangsanmeldung 

(1) Die summarische Ein- oder Ausgangsanmeldung ist elektronisch abzugeben. Es können auch Handels-, Hafen- oder 
Beförderungsdokumente verwendet werden, sofern sie die erforderlichen Angaben enthalten. 

(2) Die summarische Ein- oder Ausgangsanmeldung enthält die für diese Anmeldung entsprechend dem Anhang 30A 
der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verord
nung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 1 ) (nachfolgend die „Verordnung 
(EWG) Nr. 2454/93“) vorgesehenen Angaben. Sie ist entsprechend den Erläuterungen im oben aufgeführten Anhang 30A 
auszufüllen. Sie ist von der Person, die sie abgibt, zu authentifizieren. 

(3) Die Zollbehörden gestatten die Abgabe einer papiergestützten oder in anderer Form erfolgenden summarischen Ein- 
oder Ausgangsanmeldung nur in folgenden Fällen: 

a) wenn das EDV-System der Zollbehörden nicht funktioniert, 

b) wenn die EDV-Anwendung der Person, die die summarische Ein- oder Ausgangsanmeldung abgibt, nicht funktioniert, 

sofern sie auf diese Anmeldungen ein Risikomanagement anwenden, das dem auf elektronisch abgegebene summarische 
Ein- oder Ausgangsanmeldungen angewendeten Risikomanagement qualitativ gleichwertig ist. 

Die papiergestützten summarischen Ein- oder Ausgangsanmeldungen sind von der Person, die sie aufgestellt hat, zu 
unterzeichnen. Ihnen sind erforderlichenfalls Ladelisten oder andere Handelspapiere beizufügen, und sie haben die in 
Absatz 2 aufgeführten Angaben zu enthalten. 

(4) Jede Vertragspartei setzt die Bedingungen und Modalitäten fest, nach denen die zur Abgabe der summarischen Ein- 
oder Ausgangsanmeldung verpflichtete Person eine oder mehrere Angaben in dieser Erklärung nach deren Abgabe ändern 
kann. 

Artikel 2 

Ausnahmen von der Verpflichtung zur Abgabe einer summarischen Ein- oder Ausgangsanmeldung 

(1) Für folgende Waren braucht keine summarische Ein- oder Ausgangsanmeldung abgegeben zu werden: 

a) elektrische Energie; 

b) durch Rohrleitungen beförderte Waren; 

c) Briefe, Postkarten und Drucksachen, auch auf elektronischen Datenträgern; 

d) nach den Vorschriften des Weltpostvereins beförderte Waren; 

e) Waren, für die nach den von den Vertragsparteien festgelegten Vorschriften eine mündliche Zollanmeldung oder der 
einfache Grenzübertritt zulässig sind, mit Ausnahme von Paletten, Containern und Beförderungsmitteln des Straßen-, 
Schienen-, Luft-, See- oder Binnenschiffsverkehrs, die im Rahmen eines Beförderungsvertrags benutzt werden; 

f) Waren im persönlichen Gepäck von Reisenden;
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g) Waren mit Carnet ATA und Carnet CPD, 

h) Waren, die nach dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen, dem Wiener 
Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen oder anderen Konsularübereinkommen oder 
dem New Yorker Übereinkommen vom 16. Dezember 1969 über Sondermissionen zollbefreit sind; 

i) Waffen und militärisches Gerät, die von den für die militärische Verteidigung eines Mitgliedstaats oder der Schweiz 
zuständigen Behörden sei es in einem Militärtransport, sei es in einer allein für die Militärbehörden durchgeführten 
Beförderung in das oder aus dem Zollgebiet einer Vertragspartei verbracht werden; 

j) folgende Waren, die in das oder aus dem Zollgebiet einer Vertragspartei verbracht werden und zwar direkt zu oder 
von Bohr- oder Förderplattformen, die von einer im Zollgebiet der Vertragsparteien niedergelassenen Person betrieben 
werden: 

— Waren, die bei der Errichtung, Reparatur, Wartung oder Umrüstung in solche Plattformen eingebaut wurden; 

— Waren, die für die Ausrüstung dieser Plattformen verwendet wurden, andere Güter, die auf den Plattformen 
verwendet oder verbraucht werden und ungefährliche Abfälle von solchen Plattformen; 

k) Waren in Sendungen, deren Sachwert 22 EUR nicht übersteigt, sofern die Zollbehörden sich damit einverstanden 
erklären, mit Zustimmung des Wirtschaftsbeteiligten anhand der in der Datenbank des Beteiligten enthaltenen Daten 
oder der Daten, die das von ihm verwendete EDV-System geliefert hat, eine Risikoanalyse durchzuführen. 

(2) Die Abgabe einer summarischen Eingangs- oder Ausgangsanmeldung ist vorbehaltlich der Einhaltung des in 
Artikel 9 Absatz 3 dieses Abkommens festgelegten Verfahrens dann nicht zwingend, wenn ein internationales Sicher
heitsabkommen zwischen einer Vertragspartei und einem Drittland etwas anderes vorsieht. 

(3) Für die in Artikel 181c Buchstaben i und j, in Artikel 592a Buchstaben i und j und in Artikel 842a Unterabsatz 2, 
Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 aufgeführten Waren ist in der Gemeinschaft keine Ein- oder Ausgangs
anmeldung erforderlich. 

(4) Für folgende Waren ist in der Schweiz keine summarische Ausgangsanmeldung erforderlich: 

— Ersatz- und Reparaturteile, die zwecks Reparatur zum Einbau in Flugzeuge bestimmt sind, 

— Schmierstoffe und Gas, die für den Betrieb des Flugzeugs erforderlich sind, sowie 

— Lebensmittel, die zum Verbrauch an Bord bestimmt sind, 

und die zuvor in ein innerhalb der Grenzen eines schweizerischen Flughafens befindliches Zolllager verbracht wurden und 
anschließend unter Einhaltung der von der Schweiz festgelegten Bestimmungen zu den Flugzeugen geschafft werden, 
soweit sie das durch dieses Abkommen gewährleistete Maß an Sicherheit nicht beinträchtigen. 

Artikel 3 

Ort der Abgabe einer summarischen Ein- oder Ausgangsanmeldung 

(1) Die summarische Eingangsanmeldung ist bei der zuständigen Behörde derjenigen Vertragspartei abzugeben, in 
deren Zollgebiet die aus einem Drittland kommenden Waren verbracht werden. Diese Behörde führt auf der Grundlage 
der in dieser Anmeldung enthaltenen Angaben die Risikoanalyse und die für erforderlich erachteten zollrechtlichen 
Sicherheitskontrollen durch; sie tut dies auch dann, wenn diese Waren für die andere Vertragspartei bestimmt sind. 

(2) Die summarische Ausgangsanmeldung ist bei der zuständigen Behörde derjenigen Vertragspartei abzugeben, in 
deren Zollgebiet die Ausgangsförmlichkeiten für die für ein Drittland bestimmten Waren erledigt werden. Jedoch ist eine 
Ausfuhranmeldung, die als summarische Ausgangsanmeldung verwendet wird, bei der zuständigen Behörde derjenigen 
Vertragspartei abzugeben, in deren Zollgebiet die Ausfuhrförmlichkeiten für die für ein Drittland bestimmten Waren 
erledigt werden. In dem einen wie dem anderen Fall führt die zuständige Behörde auf der Grundlage der in dieser 
Anmeldung enthaltenen Angaben die Risikoanalyse und die in Bezug auf die Sicherheit für erforderlich erachteten 
Zollkontrollen durch.
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(3) Überqueren für ein Drittland bestimmte Waren, die das Zollgebiet einer der Vertragsparteien verlassen haben, das 
Zollgebiet der anderen Vertragspartei, so werden die Angaben nach Artikel 1 Absatz 2 von der zuständigen Behörde der 
ersten Vertragspartei an die zuständige Behörde der zweiten Vertragspartei übermittelt. 

Der Gemischte Ausschuss kann jedoch Fälle bestimmen, in denen die Übermittlung dieser Angaben nicht erforderlich ist, 
soweit sie das durch dieses Abkommen garantierte Maß an Sicherheit nicht beeinträchtigen. 

Die Vertragsparteien bemühen sich, sich zu vernetzen und ein gemeinsames Datenübermittlungssystem zu benutzen, das 
die für die summarische Ausgangsanmeldung der betreffenden Waren erforderlichen Angaben enthält. 

Sind die Vertragsparteien zu dem Datum, an dem dieses Abkommen anwendbar wird, nicht in der Lage, die in Unter
absatz 1 vorgesehene Übermittlung durchzuführen, so ist die summarische Ausgangsanmeldung für Waren, die für ein 
Drittland bestimmt sind und nach Verlassen des Gebiets einer Vertragspartei das Zollgebiet der anderen Vertragspartei 
überqueren, ausschließlich bei der zuständigen Behörde dieser anderen Vertragspartei abzugeben, es sei denn, die Über
querung erfolgt im direkten Luftverkehr. 

Artikel 4 

Frist für die Abgabe einer summarischen Ein- oder Ausgangsanmeldung 

(1) Die Fristen für die Abgabe einer summarischen Ein- oder Ausgangsanmeldung entsprechen den in Artikel 184a und 
in Artikel 592b der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 genannten Fristen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann jede Vertragspartei in folgenden Fällen andere Fristen bestimmen: 

— im Falle eines Versands nach Artikel 3 Absatz 3, um eine zuverlässige Risikoanalyse zu ermöglichen und Sendungen 
abzufangen mit dem Ziel, an diesen allfällige sicherheitsrelevante Zollkontrollen durchzuführen, 

— wenn ein internationales Abkommen zwischen dieser Vertragspartei und einem Drittland besteht, vorausgesetzt, das in 
Artikel 9 Absatz 3 dieses Abkommens festgelegte Verfahren wurde eingehalten.
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ANHANG II 

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter 

TITEL I 

ZUERKENNUNG DES STATUS DES ZUGELASSENEN WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN 

Artikel 1 

Allgemeines 

(1) Die Kriterien für die Zuerkennung des Status des „zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“ umfassen: 

a) die bisherige zufrieden stellende Einhaltung der Zollvorschriften, 

b) ein effizientes System der Führung der Geschäftsbücher und gegebenenfalls der Beförderungsunterlagen, das angemes
sene sicherheitsrelevante Zollkontrollen ermöglicht, 

c) den Nachweis der Zahlungsfähigkeit und 

d) angemessene Sicherheitsstandards. 

(2) Jede Vertragspartei bestimmt das Verfahren für die Beantragung und Zuerkennung des Status des zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten selbst, ebenso wie die Rechtswirkungen dieses Status. 

(3) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass ihre Zollbehörden überwachen, ob der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte die 
Voraussetzungen und Kriterien weiterhin erfüllt, und dass sie insbesondere bei wichtigen Gesetzesänderungen in diesem 
Bereich oder wenn begründete Hinweise darauf vorliegen, dass der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte die einschlägigen 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, eine erneute Prüfung der Voraussetzungen und Kriterien durchführen. 

Artikel 2 

Bisherige Einhaltung 

(1) Die bisherige Einhaltung der Zollvorschriften gilt als zufrieden stellend, wenn folgende Personen in den drei Jahren 
vor der Antragstellung keine schweren oder wiederholten Zuwiderhandlungen gegen die Zollvorschriften begangen haben: 

a) der Antragsteller; 

b) die Personen, die für das antragstellende Unternehmen verantwortlich sind oder die Kontrolle über seine Leitung 
ausüben; 

c) gegebenenfalls der gesetzliche Vertreter des Antragstellers in Zollangelegenheiten und 

d) die Person, die im antragstellenden Unternehmen für Zollangelegenheiten verantwortlich ist. 

(2) Jedoch kann die Einhaltung der Zollvorschriften als zufrieden stellend beurteilt werden, wenn die zuständige 
Zollbehörde der Auffassung ist, dass etwaige Zuwiderhandlungen im Verhältnis zu Zahl oder Umfang der zollrelevanten 
Vorgänge geringfügig sind und keinen Zweifel am guten Glauben des Antragstellers aufkommen lassen. 

(3) Sind die Personen, die die Kontrolle über das antragstellende Unternehmen ausüben, in einem Drittland ansässig 
oder wohnhaft, so beurteilen die Zollbehörden die Einhaltung der Zollvorschriften anhand der ihnen verfügbaren Auf
zeichnungen und Informationen. 

(4) Besteht der Antragsteller seit weniger als drei Jahren, so beurteilen die Zollbehörden anhand der ihnen vorliegenden 
Aufzeichnungen und Informationen, ob er die Zollvorschriften eingehalten hat. 

Artikel 3 

Effizientes System für die Verwaltung der Geschäfts- und Beförderungsunterlagen 

Damit die Zollbehörden feststellen können, ob der Antragsteller über ein zufrieden stellendes System für die Verwaltung 
der Geschäfts- und gegebenenfalls der Beförderungsunterlagen verfügt, muss dieser folgenden Anforderungen genügen:
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a) er muss ein Buchführungssystem verwenden, das den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen des Ortes, wo 
die Buchführung stattfindet, entspricht und das auf Buchprüfungen basierende Zollkontrollen erleichtert; 

b) er muss der Zollbehörde den physischen oder elektronischen Zugang zu den Zoll- und gegebenenfalls den Beför
derungsunterlagen ermöglichen; 

c) er muss über eine der Art und Größe des Unternehmens entsprechende und für die Verwaltung der Warenbewegungen 
geeignete Verwaltungsorganisation sowie über ein internes Kontrollsystem verfügen, mit dem illegale oder nicht 
ordnungsgemäße Geschäfte erkannt werden können; 

d) gegebenenfalls über zufrieden stellende Verfahren für die Verwaltung von Einfuhr- bzw. Ausfuhrgenehmigungen oder 
-lizenzen verfügen; 

e) er muss über ausreichende Verfahren für die Archivierung der Unterlagen und Informationen des Unternehmens und 
zum Schutz vor Datenverlust verfügen; 

f) er muss sicherstellen, dass das Personal dafür sensibilisiert wird, dass in Fällen, in denen die Einhaltung der Vor
schriften schwierig ist, die Zollbehörden zu unterrichten und geeignete Kontakte für die Unterrichtung der Zoll
behörden herzustellen sind; 

g) er muss geeignete IT-Schutzmaßnahmen ergriffen haben, um sein Computersystem vor unbefugtem Eindringen zu 
schützen und seine Unterlagen zu sichern. 

Artikel 4 

Zahlungsfähigkeit 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels gilt als Zahlungsfähigkeit eine gesicherte finanzielle Lage, die es dem Antragsteller 
unter Berücksichtigung der Art der Geschäftstätigkeit ermöglicht, seine Verpflichtungen zu erfüllen. 

(2) Die Voraussetzung der Zahlungsfähigkeit des Antragstellers gilt als erfüllt, wenn diese Zahlungsfähigkeit für die 
letzten drei Jahre nachgewiesen werden kann. 

(3) Besteht der Antragsteller seit weniger als drei Jahren, so wird seine Zahlungsfähigkeit anhand der verfügbaren 
Aufzeichnungen und Informationen beurteilt. 

Artikel 5 

Angemessene Sicherheitsstandards 

(1) Die Sicherheitsstandards des Antragstellers gelten als zufrieden stellend, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a) Die Gebäude, die für die von dem Zertifikat erfassten Vorgänge verwendet werden sollen, sind aus Materialien gebaut, 
die unrechtmäßiges Betreten verhindern und Schutz vor unrechtmäßigem Eindringen bieten; 

b) geeignete Zugangskontrollmaßnahmen sind vorhanden, die den unbefugten Zugang zu Versandbereichen, Verlade
rampen und Frachträumen verhindern; 

c) die Maßnahmen für die Behandlung der Waren umfassen Schutz vor dem Einbringen, dem Austausch und dem Verlust 
von Materialien und vor Manipulationen an den Ladeeinheiten; 

d) gegebenenfalls bestehen Verfahren für die Handhabung von Einfuhr- bzw. Ausfuhrgenehmigungen im Zusammenhang 
mit Verboten und Beschränkungen, mit denen diese Waren von anderen Waren unterschieden werden; 

e) der Antragsteller hat Maßnahmen getroffen, die eine eindeutige Feststellung seiner Handelspartner ermöglichen, um die 
internationale Lieferkette zu sichern; 

f) der Antragsteller unterzieht, soweit gesetzlich zulässig, künftig in sicherheitsrelevanten Bereichen tätige Bedienstete 
einer Sicherheitsüberprüfung und nimmt regelmäßig Hintergrundüberprüfungen vor; 

g) der Antragsteller stellt sicher, dass die betreffenden Bediensteten aktiv an Programmen zur Sensibilisierung in Sicher
heitsfragen teilnehmen.
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(2) Ist der Antragsteller in der Gemeinschaft oder in der Schweiz ansässig und Inhaber eines auf der Grundlage einer 
internationalen Übereinkunft ausgestellten international anerkannten Sicherheitszeugnisses, eines europäischen Sicherheits
zeugnisses auf der Grundlage des Gemeinschaftsrechts, einer internationalen Norm der Internationalen Organisation für 
Normung oder einer europäischen Norm der europäischen Normenorganisationen oder eines anderen anerkannten Zeug
nisses, so gelten die in Absatz 1 genannten Kriterien als erfüllt, soweit für die Erteilung dieser Zeugnisse dieselben 
Kriterien oder denen des vorliegenden Anhangs vergleichbare Kriterien gelten. 

TITEL II 

ERLEICHTERUNGEN FÜR ZUGELASSENE WIRTSCHAFTSBETEILIGTE 

Artikel 6 

Die Zollbehörden gewähren zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten unter anderem folgende Erleichterungen: 

— die zuständigen Zollstellen können dem zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten vor Ankunft der Waren im Zollgebiet 
mitteilen, dass die Sendung nach einer Analyse des Sicherheitsrisikos für eine weitergehende Warenkontrolle aus
gewählt wurde, wenn dies die durchzuführenden Kontrollen nicht beeinträchtigt; die zuständigen Zollstellen können 
aber auch dann eine Warenkontrolle vornehmen, wenn der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte nicht vorab informiert 
wurde; 

— der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte darf summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldungen mit den reduzierten 
Datensätzen gemäß Anhang 30A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit 
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften ( 1 ) abgeben; handelt es sich bei dem zugelassenen Wirtschaftbeteiligten jedoch um einen Beförderer, 
einen Spediteur oder einen Zollagenten, gelten die reduzierten Anforderungen für ihn nur dann, wenn er für Rech
nung eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten an der Ein- oder Ausfuhr von Waren beteiligt ist; 

— der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte wird weniger häufig einer Prüfung von Waren oder Unterlagen unterzogen als 
andere Wirtschaftsbeteiligte; die Zollbehörden können jedoch von dieser Regel abweichen, um einer besonderen 
Gefährdung oder in anderen Vorschriften vorgesehenen Kontrollverpflichtungen Rechnung zu tragen; 

— entscheidet sich die Zollbehörde, eine Sendung mit einer von einem zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten abgegebenen 
summarischen Eingangs- oder Ausgangsanmeldung zu kontrollieren, so räumt sie dieser Kontrolle Vorrang ein; im 
Übrigen kann diese Kontrolle auf Antrag des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten und mit Zustimmung der Zoll
behörde an einem anderen als dem Ort stattfinden, an dem diese Behörde ihre Kontrollen normalerweise durchführt. 

TITEL III 

AUSSETZUNG UND WIDERRUF DES STATUS DES ZUGELASSENEN WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN 

Artikel 7 

Statusaussetzung 

(1) Die erteilende Zollbehörde setzt den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten aus, wenn: 

a) festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen und Kriterien für das Erteilen des Status des zugelassenen Wirtschafts
beteiligten nicht mehr erfüllt sind; 

b) die Zollbehörden hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass ein zugelassener Wirtschaftsbeteiligter eine 
Handlung begangen hat, die strafrechtlich verfolgt werden kann und mit einem Verstoß gegen die Zollvorschriften 
in Zusammenhang steht; 

c) der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte darum ersucht, weil er vorübergehend nicht in der Lage ist, die Voraussetzungen 
und Kriterien für die Zuerkennung des Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten zu erfüllen. 

(2) Liegt ein Fall nach Unterabsatz 1 Buchstabe b vor, kann die Zollbehörde jedoch entscheiden, den Status des 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten nicht auszusetzen, wenn sie der Auffassung ist, dass ein Verstoß im Verhältnis zu 
Zahl oder Umfang der zollrelevanten Vorgänge geringfügig ist und keinen Zweifel am guten Glauben des zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten aufkommen lässt. 

(3) Die Aussetzung erfolgt mit sofortiger Wirkung, wenn die Art oder das Ausmaß der Gefahr für die Sicherheit der 
Bürger, die Gesundheit der Bevölkerung oder die Umwelt dies erfordern.
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(4) Die Aussetzung hat keine Auswirkung auf laufende Zollverfahren, die bereits vor dem Zeitpunkt der Aussetzung 
eingeleitet wurden. 

(5) Jede Vertragspartei setzt die Dauer der Aussetzung so fest, dass es dem zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten möglich 
ist, Abhilfe zu schaffen. 

(6) Hat der betreffende Wirtschaftsbeteiligte zur Zufriedenheit der Zollbehörden die notwendigen Maßnahmen getrof
fen, die für die Erfüllung der Voraussetzungen und Kriterien durch einen zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten erforderlich 
sind, widerruft die erteilende Zollbehörde die Aussetzung. 

Artikel 8 

Widerruf des Status 

(1) Die erteilende Zollbehörde widerruft den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten in folgenden Fällen: 

a) Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte hat einen schweren Verstoß gegen die Zollvorschriften begangen und die Mög
lichkeiten eines Rechtsmittels sind ausgeschöpft; 

b) der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte trifft während der Dauer der Aussetzung nicht die nach Artikel 7 Absatz 5 
erforderlichen Maßnahmen; 

c) der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte hat den Widerruf beantragt. 

(2) In dem Fall nach Buchstabe a kann die Zollbehörde jedoch entscheiden, den Status des zugelassenen Wirtschafts
beteiligten nicht zu widerrufen, wenn sie der Auffassung ist, dass die Zuwiderhandlungen im Verhältnis zu Zahl oder 
Umfang der zollrelevanten Vorgänge geringfügig sind und keinen Zweifel am guten Glauben des zugelassenen Wirt
schaftsbeteiligten aufkommen lassen. 

(3) Der Widerruf wird am Tag nach seiner Bekanntgabe wirksam. 

TITEL IV 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

Artikel 9 

Die Kommission und die zuständige schweizerische Behörde tauschen regelmäßig Informationen über die Identität ihrer in 
Sicherheitsbelangen zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten aus und teilen auch folgende Informationen mit: 

a) die Kennnummer des Wirtschaftsbeteiligten (TIN — Trader Identification Number) in einem mit den Vorschriften über 
die EORI-Kennnummer kompatiblen Format; 

b) den Namen und die Anschrift des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten; 

c) die Nummer des Dokuments, durch das der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten zuerkannt wurde; 

d) den aktuellen Stand des Status (gültig, ausgesetzt, widerrufen); 

e) die Perioden, in denen sich der Status geändert hat; 

f) das Datum, ab dem das Zertifikat gültig ist; 

g) die Behörde, die das Zertifikat ausgestellt hat.
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ANHANG III 

SCHIEDSVERFAHREN 

1. Wird zur Klärung einer Streitigkeit ein Schiedsverfahren durchgeführt, werden vorbehaltlich einer anderen Entschei
dung durch die Vertragsparteien drei Schiedsrichter bestimmt. 

2. Jede der Vertragsparteien bestimmt binnen 30 Tagen einen Schiedsrichter. 

3. Die auf diese Weise bestimmten Schiedsrichter einigen sich auf einen Schiedsrichterobmann, der nicht die Staats
angehörigkeit einer der Vertragsparteien besitzt. Können letztere sich nicht innerhalb von zwei Monaten nach ihrer 
Ernennung auf den Schiedsrichterobmann einigen, so wird dieser von ihnen aus einer vom Gemischten Ausschuss 
aufgestellten Liste von sieben Personen ausgewählt. Der Gemischte Ausschuss erstellt und überprüft diese Liste nach 
Maßgabe seiner Geschäftsordnung. 

4. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes beschließen, erlässt das Schiedsgericht seine Verfahrensordnung. Es trifft 
seine Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluss.
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